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BLNR Anteile WE-Objekt 

BLNR 28 29/1516 Anteile WE an W EG/1, K.Abt. 1 
BLNR 29 31/1516 Anteile WE an W EG/2, K.Abt. 2 

BLNR 30 53/1516 Anteile WE an Lager EG/3, K.Abt. 13 

BLNR 31 7/379 Anteile WE an W EG/3A, K.Abt. 3 

BLNR 32 41/1516 Anteile WE an W EG/4+5, K.Abt. 4 

BLNR 33 57/1516 Anteile WE an W 1/7, K.Abt. 7 

BLNR 34 47/1516 Anteile WE an W 1/10, K.Abt. 10 
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Objekt(e):    div. WE-Objekte  
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1.  
 
1.1.  
 
Gegenstand des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der  

 BLNR 28, 29/1516 Anteile, verbunden mit WE an W EG/1, K.Abt. 1, 
 BLNR 29, 31/1516 Anteile, verbunden mit WE an W EG/2, K.Abt. 2, 
 BLNR 30, 53/1516 Anteile, verbunden mit WE an Lager EG/3, K.Abt. 13, 
 BLNR 31, 7/379 Anteile, verbunden mit WE an W EG/3A, K.Abt. 3, 
 BLNR 32, 41/1516 Anteile, verbunden mit WE an W EG/4+5, K.Abt. 4, 
 BLNR 33, 57/1516 Anteile, WE an W 1/7, K.Abt. 7,  
 BLNR 34, 47/1516 Anteile, WE an W 1/10, K.Abt. 10, 
 BLNR 35, 83/1516 Anteile, WE an W 1/11, K.Abt. 11, 
 BLNR 36, 40/379 Anteile, WE an 2/13+14, K.Abt. 14 
 BLNR 37, 18/379 Anteile, WE an W 2/16, K.Abt. 16, 
 BLNR 38, 65/1516 Anteile, WE an W 3/17, K.Abt. 17, 
 BLNR 39, 31/1516 Anteile, WE an W 3/19, K.Abt. 19, 
 BLNR 40, 83/1516 Anteile, WE an W 3/21, K.Abt. 5  

 
auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, GST 215, an der Adresse 1080 Wien, Daun-
gasse 5 ident Skodagasse 24. 
  
Auftraggeberin ist Dr. Angela Steger, Rabenstein 1, 1010 Wien, als Masseverwalterin des Insol-
venzverfahrens des Liegenschaftspakets der BBB Immobilien GmbH (FN 456177z)  
Stichtag ist der 27.02.2025 (Datum der 7. Befundaufnahme). 
 
 
1.2.  
1.2.1.  
 
Allgemeines 
Der Wertermittlung werden nur die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 
ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und überwiegend 
aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen sowie der örtlichen Bege-
hungen/Befundaufnahme am 30.09.2024, 16.01.2025, 24.01.2025, 27.01.2025, 29.01.2025, 
03.02.2025 und 25.02.2025 erkennbar oder sonst bekannt geworden sind. Im Rahmen der Befund-
aufnahme wurden die ggst. WE-Objekte, der Hauskeller samt Kellerabteilen1 sowie die Allge-
meinteile besichtigt. Anmerkung: seitens der Mieter von W EG/3A und W EG/4-5 war/ist es nicht 
gewünscht, Fotos der Befundaufnahme ins Gutachten zu geben. Seitens der Mieterin von  
W 1/13+14 wurde der gef. SV aufgefordert, im Rahmen der Befundaufnahme keine Fotos anzufer-
tigen. 
 
Bauakteinsicht 
Eine Bauakteinsicht wurde durchgeführt. Lt. Auskunft der zuständigen Baubehörde sind aktuell 
keine offenen Bauvorhaben für die ggst. WE-Objekte anhängig. Teilweise wurden bei den 

 
1 Die einzelnen zugeordneten Kellerabteile konnten allerdings (bis auf K.abt. 7) nicht besichtigt werden. Hinsichtlich der restlichen 

Kellerabteile bzw. deren Nutzung (tlw. durch die Mieter benützt, obwohl nicht mitvermietet) sind dem gef. SV keine näheren 
Infos bekannt. Folgende Nummerierungen für die Kellerabteile konnten identifiziert werden. 3A, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 19, 21. 
Angemerkt wird auch, dass die Nummerierungen/Zuteilungen der Kellerabteile von den vorhandenen Planunterlagen/dem Kon-
sens (somit vermutlich auch vom NWG/Grundbuchstand) vollkommen abweichen. 
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Wohnungen jedoch die inneren Raumaufteilungen abgeändert (siehe hierzu die Anmerkungen un-
ter Pkt. 2.4. und 2.6.). 
 
(Nutz)flächenangaben 
Die Grundstücksfläche wurde dem Grundbuch entnommen. Die aktuellen Nutzflächenangaben 
werden dem Nutzwertgutachten vom 05.08.2002 bzw. den im Bauakt aufliegenden Plänen (Ein-
reichplan August 1996) entnommen. Mit Ausnahme vom Lager EG/3A stimmen die Flächen lt. 
Nutzwertgutachten und Einreichplan überein. Beim Lager EG/3A wurde lt. Einreichplan eine Zwi-
schenwand entfernt und entspricht dies auch der Situation in natura. Aufgrund der Aktualität des 
Einreichplanes wird der Bewertung diese, vom Grundbuchstand abweichende Nutzfläche zu-
grunde gelegt.  
 
Eine gesonderte Vermessung, d.h. Nachmessungen der Längenmaße, der Raumhöhen, der Gebäu-
dehöhen und der (Nutz-) Flächen wurden seitens des Sachverständigen  sofern dies nicht explizit 
angegeben wurde - nicht durchgeführt. Sollten die angegebenen Maße nicht mit den tatsächlichen 
Maßen ident sein, verändern sich die Werte sinngemäß. 
 
Bestandsituation 
Die Bestandsituation der einzelnen WE-Objekte gestaltet sich wie folgt:  
 
Leerstand/bestandfrei: Wohnungen W EG/1, W EG/2, W 1/11, W 3/17, W 3/19 und W 3/21  
 
unbefristete Mietverträge: Lager EG/3 seit 01.03.2003; Wohnung W EG/31 seit 01.02.1991; Woh-
nung W EG 4/5 seit 15.06.1991; Wohnung W 1/7 seit 01.06.1991; Wohnung W 1/10 seit 
18.05.19952; Wohnung W 2/13+14 seit 01.09.1958; Wohnung W 2/16 seit 20.06.1996. 

 
Die ggst. Mietverträge sowie die aktuellen Mietvorschreibungen (09/2024) wurden dem gef. SV 
zur Verfügung gestellt und werden diese der Bewertung zugrunde gelegt. Die Mietverträge und 
Zusatzvereinbarungen liegen dem gef. SV vor und werden im Anhang angefügt. 
 
Wertsicherung 
Ob die jeweiligen Wertsicherungsvereinbarungen in den Mietverträgen unter Rücksichtnahme auf 
die letzten Klauselentscheidungen 2 Ob 36/23t, 8 Ob 37/23h (auch im Hinblick auf den § 6 Abs 2 
Z 4 KSchG) gültig/nachhaltig vereinbart wurden, kann seitens des gef. SV nicht festgestellt/geklärt 
werden, hierbei handelt es sich prinzipiell um Rechtsfragen. Im Rahmen der ggst. Bewertung wird 
die Annahme unterstellt, dass die Wertsicherungsvereinbarungen nachhaltig durchsetzbar sind. 
Sollten sich diesbezüglich abweichende Informationen ergeben, so behält sich der gef. SV eine 
Adaptierung des Gutachtens vor. 
 
Digitaler Kataster 
Festgehalten wird, dass in die digitale Katastralmappe Einsicht genommen wurde und die darin 
dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden.  
 
Anschlüsse, Haustechnik 
Die beschriebenen elektrischen, heizungstechnischen, sanitären und sonstigen Einrichtungen, so-
wie sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen (Anschlüsse) wurden - sofern nicht im Detail im Be-
fund und Gutachten darauf eingegangen wird - nicht auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft und 
wird deren ordnungsgemäße Funktion bei der Bewertung vorausgesetzt.  
 

 
2 Anm. des gef. SV: seitens des Mieters von Wohnung W 1/10 konnte nur die erste Seite des MV zur Verfügung gestellt werden. 

Seitens der HV konnte der MV ebenfalls nicht zur Verfügung gestellt werden. 
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Feststellungen hinsichtlich des Bauwerkes und des Bodens werden nur insoweit getroffen, wie sie 
für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 
 
Erhaltungszustand 
Der Bau- und Erhaltungszustand des/der Gebäude(s) wurde ausschließlich durch äußeren Augen-
schein anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte Untersuchungen 
des Bauzustandes bzw. zerstörende Untersuchungen wurden nicht ausgeführt, weshalb etwaige 
Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe auf Auskünften, die dem gef. SV gegeben 
wurden, bzw. auf vorgelegten Unterlagen beruhen.  
 
Altlasten/Kontamination 
Die Liegenschaften wurden nicht auf Bodenkontaminationen untersucht, da dies nicht in das Fach-
gebiet des gefertigten Sachverständigen fällt. Stattdessen wurden jedoch der Verdachtsflächenka-
taster sowie der Altlastenatlas durch den Sachverständigen auf der Homepage des Umweltbundes-
amtes abgefragt. Entsprechend den Bestimmungen des Altlastensanierungsgesetzes hat der Lan-
deshauptmann dem Bundesminister für Umwelt Verdachtsflächen bekannt zu geben. Der Ver-
dachtsflächenkataster wird vom Umweltbundesamt geführt und beinhaltet jene vom Landeshaupt-
mann gemeldeten Altablagerungen und Altstandorte, für die der Verdacht einer erheblichen Um-
weltgefährdung aufgrund früherer Nutzungsformen ausreichend begründet ist. Die Eintragung ei-
ner Liegenschaft in den Verdachtsflächenkataster dokumentiert keinesfalls, dass von der Liegen-
schaft tatsächlich eine erhebliche Gefahr ausgeht. Ob von einer Verdachtsfläche tatsächlich eine 
erhebliche Gefahr ausgeht, muss durch entsprechende Untersuchungen (z.B.: Boden- und Grund-
wasseruntersuchungen) nachgewiesen werden. Die ggst. Liegenschaft(en) ist/sind nicht im Ver-
dachtsflächenkataster/Altlastenatlas verzeichnet (Abfrage, 10.12.2024).  
 

 
GST 215 

 
Wertminderungen durch Altlasten, wie z.B.: Bodenkontaminationen oder auch andere die Liegen-
schaft entwertende Altbodenverhältnisse sind nicht bekannt. Darüberhinausgehende Untersuchun-
gen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen oder hinsichtlich anderer die Liegenschaft ent-
wertender Altbodenverhältnisse sind nicht beauftragt. 
 
Die Bewertung erfolgt auftragsgemäß ohne Durchführung einer Bodenuntersuchung aufgrund des 
üblichen Geschäftsgebrauches unter der Annahme, dass sich auf dem Bewertungsgegenstand 
keine Materialien und Stoffe befinden, welche auf einer höherwertigen Deponie als einer Baurest-
massendeponie entsorgt werden müssen. Sollte sich nachträglich herausstellen, dass die Liegen-
schaft oder ein benachbartes Grundstück Kontaminationen aufweist, wäre eine Nachbewertung 
mit einer Boden- bzw. Bauwerksuntersuchung erforderlich. Eine eventuelle Wertminderung wäre 
durch den gefertigten Sachverständigen auf Basis dieser Untersuchungsergebnisse ergänzend fest-
zustellen. 
 
Untersuchungen des Baugrundes und sonstige bauphysikalische oder chemische Untersuchungen 
waren nicht Gegenstand des Auftrages und wurden nicht durchgeführt. 
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1.2.2.  
 
Energieausweis 
Sofern kein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes im Sinne der Richt-
linie 2002/91/EG des Europäischen Parlamentes vorgelegt wurde, wird im Rahmen der Bewertung 
von einem, dem Alter und der Bauweise entsprechenden, durchschnittlichen Heizwärmebedarf 
ausgegangen. Für die ggst. Liegenschaft wurde ein Energieausweis vom 06.06.2024 zur Verfügung 
gestellt. Demgemäß verfügt die ggst. Liegenschaft über einen Heizwärmebedarf iHv. 104,2 
kWh/m²a und entspricht dies der Energieeffizienzklasse D.  
 
Geldwerte Rechte & Lasten 
Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt geldlastenfrei. Allfällig begründete Pfandrechte, vor-
handene Mietzinsreserven oder Rücklagen aus Erhaltungsbeiträgen sowie eventuell geleistete 
Mietzinsvorauszahlungen und erlegte Kautionen bleiben, sofern nicht im Detail darauf eingegan-
gen wird, in der Bewertung außer Ansatz, da sie bei einer Veräußerung mit dem Käufer direkt zu 
verrechnen sind.  
 
Außerbücherliche Rechte & Lasten 
Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie dem Sachver-
ständigen von Seiten des Auftraggebers bzw. den Parteien schriftlich bekannt gegeben wurden. 
Wenn diesbezüglich dem Sachverständigen keine Informationen bekannt gegeben wurden, basiert 
der ausgewiesene Wert des Gutachtens auf der Annahme, dass keine außerbücherlichen Rechte 
und Lasten vorliegen.  
 
Fahrnisse, Inventar 
Das vorhandene Inventar, Einrichtungsgegenstände und sonstige Fahrnisse wurden auftragsgemäß 
nicht mitbewertet.  
 
Rundungsdifferenzen 
Die Berechnungen in diesem Gutachten wurden computergestützt durchgeführt. Der Computer 
rechnet auf viele Stellen hinter dem Komma genau. Die Ergebnisse werden jedoch automatisch 
auf- oder abgerundet. Dies führt manchmal zu scheinbaren Rechendifferenzen, die für das Ergeb-
nis jedoch ohne Bedeutung sind. Deshalb täuscht eine Berechnungsschärfe bis auf EUR 1,00 eine 
größere Genauigkeit nur vor. Weil aber bei Rundungen im Rechengang oft vermeintliche Unge-
nauigkeiten durch Leser des Gutachtens moniert werden, was zu unnützen Mehrarbeiten und Kos-
ten führt, wird erst das Endergebnis angemessen gerundet. 
 
ÖNORM B 1300/B 1301 
Es wurde kein detailliertes bautechnisches Gutachten in Auftrag gegeben und wurde ein solches 
auch nicht erstellt. Ebenso stellen der gegenständliche Befund und das erstellte Gutachten keine 
Objektsicherheitsprüfung für Wohngebäude im Sinne der ÖNORM B 1300 bzw. für Nicht-Wohn-
gebäude im Sinne der ÖNORM B 1301 dar. Sollte eine Objektsicherheitsprüfung gemäß ÖNORM 
B 1300 bzw. gemäß ÖNORM B 1301 seitens des Auftraggebers zusätzlich gewünscht werden, 
muss diese gesondert durch einen dafür geeigneten Sachverständigen erstellt werden. Im Übrigen 
kann dieses Gutachten ein Ankaufs- oder Verkaufsgutachten im Falle der Verwertung der Liegen-
schaft nicht ersetzen.  
 
ÖNORM B 1998-1/ÖNORM EN 1998-1 
Eine Prüfung des Gebäudes oder der Bestandeinheiten auf Systemsicherheit hinsichtlich Erdbe-
beneinwirkungen gemäß ÖNORM B 1998-1 bzw. ÖNORM EN 1998-1 und dem Eurocode 8 
wurde vom Auftraggeber nicht beauftragt und vom gefertigten Sachverständigen dementspre-
chend auch nicht durchgeführt. Es können sich dadurch allfällige, maßgebliche und 
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wertbeeinflussende Einschränkungen ergeben, welche nicht berücksichtigt sind. Es wird im Wei-
teren davon ausgegangen, dass die o.g. Systemsicherheit gewährleistet ist.  
 
Haftung gegenüber Dritten 
Die in diesem Gutachten erfolgte Befundaufnahme und Gutachtenserstellung erfolgt ausschließ-
lich im Interesse des Auftraggebers bzw. sämtlicher Parteien im Verfahren. Haftungen des Sach-
verständigen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind die dem Sachver-
ständigen bei Beauftragung schriftlich, namentlich genannten Empfänger des Gutachtens. Gegen-
über diesen wird gehaftet wie gegenüber dem Auftraggeber.  
 
Gewährleistung 
Im Falle von Gewährleistungsansprüchen des Auftraggebers gegenüber dem Sachverständigen aus 
dem abgeschlossenen Werkvertrag verzichtet der Auftraggeber unwiderruflich und ausdrücklich 
auf das Recht der Minderung oder Wandlung.  
 
Haftpflichtversicherung 
Für allenfalls eintretende Schadensfälle ist die Haftung auf Grundlage der vom gefertigten Sach-
verständigen erbrachten Leistungen für den einzelnen Schadensfall, soweit gesetzlich zulässig, mit 
insgesamt EUR 5.000.000,- begrenzt. Die zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen gelten 
als vereinbart. Der Sachverständige haftet für Schäden jedenfalls dann nicht, wenn ihm nur leichte 
Fahrlässigkeit vorgeworfen wird oder es sich um Mängelfolgeschäden handelt.  
 
Eine Abtretung von Ansprüchen des Auftraggebers gegen den Sachverständigen aus diesem Gut-
achten an Dritte ist unzulässig.  
 
Mathematische Exaktheit 
Angesicht der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere der 
Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit 
mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. 
 
Kurzfristiger Verkauf 
Es wird gemäß ÖNORM B 1802, Pkt.3.3. darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert 
nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren 
Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. 
 
Verkehrswert (Streuung/Bandbreite) 
Hinsichtlich der Genauigkeit und Leistungsfähigkeit der Verkehrswertermittlung wird ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass der in einem Gutachten gemäß § 2 Absatz 2 LBG ermittelte Ver-
kehrswert nie ein stabiler Gleichgewichtspreis im Sinne der volkswirtschaftlichen Theorie eines 
vollkommenen Marktes sein kann. Immobilienmärkte sind ex definitione unvollkommene Märkte, 
weshalb es nicht den bestimmten oder bestimmbaren einzelnen Gleichgewichtspreis, also nicht 
eine Marktmiete, einen Kaufpreis, ein Leasingentgelt usw., sondern immer eine mehr oder weniger 
große Streuung (valuation spread)  eine marktkonforme Bandbreite  geben kann. Dementspre-
chend ist der im Gutachten ausgewiesene Verkehrswert mit einer entsprechenden Bandbreite nach 
oben oder unten zu sehen (range of valuation). Die angesprochene Bandbreite ist direkt abhängig 
von der Anzahl und Qualität vorliegender Marktdaten sowie von der Art der Immobilie. 
 
Umsatzsteuer - Verkehrswert 
Hingewiesen wird auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998. 
Sollte die zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verwertet werden, 
ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen  eine eventuelle Vorsteu-
erberichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende Sache ohne Inrechnungstellung von 
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20 % Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu 
berichtigen.  
 
Umsatzsteuer - Vermietung 
Bei Büro- und Geschäftsraumvermietung wird davon ausgegangen, dass der Mieter ausschließlich 
vorsteuerabzugsberechtigende Umsätze (§ 6 Absatz 2 UStG idF des 1. Stabilitätsgesetzes 2012) 
erzielt und der Vermieter berechtigt ist, dem Mieter Umsatzsteuer vorzuschreiben. Bei Wohnungs-
mietverträgen wird davon ausgegangen, dass die Wohnungen ausschließlich zu Wohnzwecken 
vermietet werden und keine geänderten Nutzungsarten gegeben sind bzw. Wohnungen nicht auch 
anders als zu Wohnzwecken genutzt werden. Für den nicht zu Wohnzwecken genutzten Anteil 
müssten ansonsten 0 % Umsatzsteuer mit Vorsteuerverlust oder 20 % Umsatzsteuer verrechnet 
werden.    
 
Veränderungen wertrelevanter Faktoren/Einflussgrößen 
Die vorliegende Wertindikation ist auf die angeführten Unterlagen und Informationen aufgebaut. 
Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder Informationen zu einer Änderung dersel-
ben und somit zu einem anderen Verkehrswert führen können. Das Gutachten beruht somit auf der 
derzeitigen Faktenkenntnis, die nicht vollständig sein muss. Ergeben neue Fakten wertrelevante 
Änderungen, so ist das Gutachten darauf abzustimmen. Ergeben sich neue Fakten oder Umstände, 
behält sich der Sachverständige ausdrücklch die Änderung oder Ergänzung dieser Wertermittlung 
bzw. der getroffenen gutachterlichen Schlussfolgerungen vor. Das Gutachten hat nur im Gesamten 
und nicht auszugsweise Gültigkeit. 
 
Weiterverwendung, Vervielfältigung des Gutachtens 
Die Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Zitierung des Gutachtens oder dessen Mitteilung an 
Medien in Teilen oder gesamt darf jeweils nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des ge-
fertigten Sachverständigen erfolgen. Eine, über den vereinbarten Verwendungszweck (Abhand-
lung des Insolvenzverfahrens) hinausgehende Verwendung des Gutachtens oder von Teilen des 
Gutachtens bzw. eine Weitergabe an Dritte (mit Ausnahme der Weitergabe an involvierte Dritte 
bzw. Veröffentlichung in der Ediktsdatei) ist ohne vorherige Zustimmung des gef. SV nicht ge-
stattet. 
 
 
1.3.  

 
Grundlagen 
 1. Befundaufnahme am 30.09.2024, von 1615 bis 1750, anwesend:  

  - Mag. Georg Strafella, SV 
 2. Befundaufnahme am 16.01.2025, von 1230 bis 1245, anwesend:  

  - Gabriela Freydl, MA des SV 
  - MA der PremiQaMed Privatkliniken GmbH 

 3. Befundaufnahme am 24.01.2025, 1530 bis 1630, anwesend: 
  - Gabriela Freydl, MA des SV 
  - Mieter von W 3a, W 10 und W 16 

 4. Befundaufnahme am 27.01.2025, 1310 bis 1335, anwesend: 
  - Mag. Georg Strafella, SV 
  - Mieterin W 7 

 5. Befundaufnahme am 29.01.2025, 0930 bis 1005, anwesend: 
  - Mag. Georg Strafella, SV 
  - Mieter W 4/5 



  Seite 10 von 229 

Mag. Georg Strafella 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 6. Befundaufnahme am 03.02.2025, 910 bis 940, anwesend: 
  - Mag. Georg Strafella, SV 
  - Mieterin W 13+14 

 7. Befundaufnahme am 25.02.2025, 1515 bis 1540, anwesend: 
  - Mag. Georg Strafella, SV 
  - Mieter W 4/5 

 Umfeldbegehung & Fotodokumentation 
 Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 1992 
 Mietrechtsgesetz (MRG), Richtwertgesetz (RichtWG), etc.  
 Wohnungseigentumsgesetz (WEG 2002) 
 Flächenwidmung, Bebauungsplan und Katasterplan www.wien.gv.at/flaechenwid-

mung/public 
 Grundbuchsauszug & Recherchen in der Urkundensammlung des Grundbuches 
 Recherche und Bauakteinsicht bei der der zuständigen Baubehörde  
 Bauordnung für Wien, in der derzeit gültigen Fassung 
 Mündliche Erörterungen im Rahmen der Befundaufnahme 
 Recherchen bei der PMV Immobilien Management GmbH, Prinz-Eugen-Straße 8-10, 1040 

Wien, Tel. 01 545 81 81, Email office@pmv.at  
 Recherchen bei der IMV Immobilien Management, Paulanergasse 15, 1040 Wien, Tel. 01 586 

69 55, Email office@imv.co.at  
 
Bewertungs-/Fachliteratur, Artikel 
 Stabentheiner, LBG-LiegenschaftsbewertungsG 
 Ross-Brachmann-Holzner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrswertes 

von Grundstücken, 29. Auflage 
 Seiser/Kainz, Der Wert von Immobilien, 2011 
 Karauscheck/G. Strafella, Der Mietzins, 2. Auflage, 2014 
 Kleiber, Simon, Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 7. Auflage, 2014 
 Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 
 Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, Hefte 02/2019-03/2024 
 Seiser, Die Nutzungsdauer von Gebäuden, baulichen Anlagen, gebäudetechnischen Anlagen 

und Bauteilen, 2020 
 ÖNORM B 1802-1, 2022 
 Bienert, Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage, 2022 
 Strafella/Raev, Bewertung im Insolvenz und Exekutionsverfahren, ZLB 2023/41 

 
Sonstige Quellen, Marktberichte 
 OIB Richtlinien online www.oib.or.at 
 Lärmkarte auf www.laerminfo.at 
 Adressortungssystem und Orthofotos auf www.wien.gv.at/stadtplan, www.maps.google.at, 

www.bing.com/maps 
 Statistische Werte auf www.statistik.at, Statistik Austria 
 Verdachtsflächenkataster bzw. Altlastenatlas www.umweltbundesamt.at  
 Immobilienplattformen u.a. www.immobilien.net, www.willhaben.at  
 Immobilien-Preisspiegel der WKO 
 ÖROK 
 Eigene Systembibliothek & Immobiliendatenbank  

http://www.wien.gv.at/flaechenwid
mailto:office@pmv.at
mailto:office@imv.co.at
http://www.oib.or.at
http://www.laerminfo.at
http://www.wien.gv.at/stadtplan
http://www.maps.google.at
http://www.bing.com/maps
http://www.statistik.at
http://www.umweltbundesamt.at
http://www.immobilien.net
http://www.willhaben.at
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2.  
 
2.1.  
 
Die Liegenschaft befindet sich in 1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24. 
 

 
 

 
 

 
Quelle: https://www.wien.gv.at/  

https://www.wien.gv.at/
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Quelle: www.googlemaps.at 

http://www.googlemaps.at
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Die Lage einer Liegenschaft wird u. a. nach den folgenden Kriterien bemessen:

Kriterium Erfüllungsgrad

Verkehrstechnische 
Erreichbarkeit -
Öffentliche 
Verkehrsmittel

Bus: Linie 13A (Haltestellen Skodagasse
) rd. 150 m bzw. 200 m entfernt

Straßenbahn: Linien 33 und 5 Laudongasse ) rd. 
150 m entfernt; rd. 
200 m entfernt
U-Bahn: Linie U

) rd. 700 m bzw. 800 m entfernt; Linie U2 Rathaus
rd. 1,1 km entfernt

Öffentlicher Verkehr (Quelle: https://www.wien.gv.at/)

Legende

Verkehrstechnische 
Erreichbarkeit -Indivi-
dualverkehr

groß-/kleinräumig: die ggst. Liegenschaft ist vom Zentrum kommend 
z.B. über den Ring iVm. der Stadiongasse, der Buchfeldgasse, der 
Lammgasse und der Laudongasse erreichbar
Einbahnen: in der Umgebung sind zahlreiche Einbahnregelungen
vorhanden; die Daungasse wird im Bereich der ggst. Liegenschaft in 
Richtung Skodagasse als Einbahn geführt; die Skodagasse wird im 
Bereich der ggst. Liegenschaft in Richtung Lederergasse als Einbahn 
geführt
Parkplatzsituation: flächendeckende Kurzparkzone (Parkdauer 2h, 
MO-FR 9-22h); Kurzparkstreifen sind in der Alser Straße vorhanden; 
Parkgaragen sind in der Umgebung ebenfalls vorhanden; die Park-
platzsituation ist sehr angespannt
Ø-Fahrzeit zum Zentrum (Stephansplatz): rd. 20 Min.

Kriterium Erfüllungsgrad

https://www.wien.gv.at/
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Verkehrstechnische 
Erreichbarkeit -Indivi-
dualverkehr

Individualverkehr (Quelle: https://www.wien.gv.at/)

Legende:

Wohnlage und 
Infrastrukturelle 
Einrichtungen 
(Einkaufsmöglichkeiten 
Schulen, Freizeit, 
Kultur, etc.)

Die Josefstadt ist seit 1850 Teil des Wiener Stadtgebiets und seit 1861 
der 8. Wiener Gemeindebezirk. Sie ist der flächenmäßig kleinste Be-
zirk Wiens und gehört zu den inneren Bezirken (innerhalb des Gür-
tels). Die Josefstadt liegt im Zentrum der Stadt Wien und ist mit einer 
Fläche von 1,08 km² der kleinste Wiener Gemeindebezirk, wobei die 
Josefstadt nur 0,26 % der Fläche Wiens einnimmt. Der Bezirk liegt 
zwischen dem Wiener Gürtel und der Zweierlinie und gehört zu den 
am dichtesten verbauten Bezirken Wiens. Nur 2 % der Bezirksfläche 
entfallen auf Grünland. Anfang 2024 belief sich die Bevölkerungs-
zahl auf 24.499 Personen (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Jo-
sefstadt_(Wien)). Die durchschnittliche Bevölkerungszahl im 8. Bezirk 
wird von 2020 bis 2040 statistisch gesehen um rd. 13,16 % steigen. 
Auf Stadtebene wird das Bevölkerungswachstum im gleichen Zeit-
raum auf rd. 14,31 % geschätzt (Quelle: https://www.oerok.gv.at/). Das di-
rekte Umfeld ist mit Wohn- und Geschäftsgebäuden in geschlossener 
Bauweise dicht bebaut. Die Kaufkraft liegt etwas über dem Durch-
schnitt von Wien (Kaufkraftindex 101-110; Wien Durchschnitt: 100)

Kriterium Erfüllungsgrad
Wohnlage und 

https://www.wien.gv.at/
https://de.wikipedia.org/wiki/Jo
https://www.oerok.gv.at/
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Infrastrukturelle  
Einrichtungen  
(Einkaufsmöglichkeiten 
Schulen, Freizeit,  
Kultur, etc.) 

 
 

Legende: 

 
 

Nahversorgung: die Einrichtungen der täglichen Nahversorgung be-
finden sich in unmittelbarer Umgebung (z.B. in der Alser Straße etc.) 
Medizin. Versorgung: Allgemeinmediziner, Zahn- und Fachärzte 
sind in der Umgebung vorhanden; die nächstgelegene Apotheke be-
findet sich in der Alser Straße 51; die Privatklinik Confraternität be-
findet sich in rd. 150 m und das St. Anna Kinderspital/9. befindet sich 
in rd. 500 m Entfernung; das AKH ist rd. 1,3 km entfernt 
Kinderbetreuung: zahlreiche private und öffentliche Kindergärten 
bzw. Kindergruppen sind in (un)mittelbarer Umgebung vorhanden, 
z.B. in der Lederergasse 33, 28, 26 und 20, in der Albertgasse 47, in 
der Skodagasse 3, etc.  
 

 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 
Wohnlage und  
Infrastrukturelle  

Bildung: Schulen f. unterschiedliche Altersklassen befinden sich z.B. 
in der Gilgengasse 12/9. (VS), in der Feldgasse 6-8 (AHS), etc. 
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Einrichtungen 
(Einkaufsmöglichkeiten 
Schulen, Freizeit, 
Kultur, etc.)

Freizeit: kleinere Parkanlagen wie z.B. die Grünanlage Schlesingerplatz 
und Albertplatz, der Schönbornpark sowie die Parkanlage des Alten 
AKH befinden sich in fußläufiger Entfernung

   
Infrastrukturelle Einrichtungen - Quelle: www.wien.gv.at/

2.2.

Gemäß den nachfolgenden Lärmkarten liegt der Taglärmpegel für den Straßenverkehr im Bereich 
der ggst. Liegenschaft entlang der Skodagasse leicht über den Schwellenwerten für die Aktions-
planung und somit tlw. in einer Konfliktzone (gemessen in 4 m Höhe3). Keine überdurchschnittli-
che Lärmbelästigung entlang der Daungasse und der hofseitig ausgerichteten Räumlichkeiten. 

3 In den Karten werden mit der grünen Grenzwertlinie auch die Schwellenwerte für die Aktionsplanung angezeigt. Beim Straßen-
verkehrslärm gilt für den Tag-Abend-Nachtlärmpegel Lden ein Wert von 60 dB (Dezibel) und für den Nacht-Lärmpegel Lnight 
ein Wert von 50 dB.

http://www.wien.gv.at/
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Straßenverkehr, Lärmindex 24 h Durchschnitt, in Dezibel (2022) 

 

   
Straßenverkehr, Lärmindex Nachtwerte, in Dezibel (2022) 

 
 

2.3.  
 

Grundbuch 01005 Josefstadt 
BG Josefstadt 
EZ 667 
GST-NR 215 
GST-Fläche 558 m²  

Grundbücherliche(r)  
Eigentümer 

BLNR 28, 29/1516 Anteile, verbunden mit WE an W EG/1, 
K.Abt. 1, 
BLNR 29, 31/1516 Anteile, verbunden mit WE an W EG/2, 
K.Abt. 2, 
BLNR 30, 53/1516 Anteile, verbunden mit WE an Lager EG/3, 
K.Abt. 13, 
BLNR 31, 7/379 Anteile, verbunden mit WE an W EG/3A, 
K.Abt. 3, 
BLNR 32, 41/1516 Anteile, verbunden mit WE an W EG/4+5, 
K.Abt. 4, 
BLNR 33, 57/1516 Anteile, WE an W 1/7, K.Abt. 7,  
BLNR 34, 47/1516 Anteile, WE an W 1/10, K.Abt. 10, 
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Grundbücherliche(r)  
Eigentümer 

BLNR 35, 83/1516 Anteile, WE an W 1/11, K.Abt. 11, 
BLNR 36, 40/379 Anteile, WE an 2/13+14, K.Abt. 14, 
BLNR 37, 18/379 Anteile, WE an W 2/16, K.Abt. 16, 
BLNR 38, 65/1516 Anteile, WE an W 3/17, K.Abt. 17, 
BLNR 39, 31/1516 Anteile, WE an W 3/19, K.Abt. 19, 
BLNR 40, 83/1516 Anteile, WE an W 3/21, K.Abt. 5 
BBB Immo GmbH (FN 456177z) 

Grundbücherliche  
Rechte und Lasten 

A2- Blatt:  
 

 
 

C-Blatt:  
 

 

 
 

Wohnungseigentum 
- Gutachten zur Ermittlung selbständiger Räumlichkeiten, 

26.07.2002 
- Nutzwertgutachten, 05.08.2002 
- Wohnungseigentumsvertrag, 09.09.2004 

Außerbücherliche  
Rechte und Lasten 

Bestandverhältnisse; lt. Auskunft der BH-Abt. 34 der MA 6 be-
stehen für die ggst. WE-Objekte zum 24.11.2024 keine offenen 
Forderungen.  

Flächenwidmung 

Gem. gültigen Flächenwidmungs- und Bebauungsplan der Stadt 
Wien, Plandokument 7655 (online) bestehen folgende Wid-
mungs-/ Bebauungsbestimmungen: 
 

 Wohnzone 
 

straßenseitig: 
W Bauland-Wohngebiet  
IV Bauklasse IV 
g geschlossene Bauweise 
18 m max. Gebäudehöhe 18 m 
12 Trakttiefe 12 m  
 

hofseitig: 
G gärtnerische Ausgestaltung 
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Flächenwidmungs-, Bebauungs- und Katasterplan (Quelle: https://www.wien.gv.at/) 

 
 

2.4.  
 
Im Bauakt liegen u.a. folgende Bewilligungen, Pläne etc. auf:  

 

 

https://www.wien.gv.at/
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Wie bereits unter Pkt. 1.2.1. ausgeführt, wurden u.a. diverse Wohnungen (u.a. seitens der Mieter) 
saniert/umgebaut bzw. finden sich div. Abweichungen zum Konsens, wie zB:: 
 
Wohnung W EG 1: Die IST-Situation hinsichtlich der Raumwidmung Vorraum nicht überein  
dzt. Gangküche. 
 
Wohnung W EG 2: Im ggst. WE-Objekt wurde im hinteren Zimmer ein Bad eingebaut. Dieses ist 
jedoch nicht voll ausgestattet. Die Raumwidmungen wurden /sind zudem tlw. abgeändert. Im Bau-
akt finden sich hierfür keine Unterlagen. 
 
Lager EG/3A: Im Lager ist ein WC eingebaut. Im Bauakt finden sich hierfür keine Unterlagen. 
 
Wohnung W EG/3A: Im Vorraum wurde die Küche eingebaut und zusätzlich auch eine Dusche. 
Raumwidmungen wurden abgeändert. Im Bauakt finden sich hierfür keine Unterlagen. 
 
Wohnung W EG/4-5: Seitens des Mieters wurden/werden diverse Umbauarbeiten vorgenommen 
und die innere Raumaufteilung sowie die Raumwidmungen geändert. Im Bauakt finden sich hier-
für keine Unterlagen  
 
Wohnung W 1/7: Abweichend zum Konsensplan wurde im hinteren Bereich der Küche ein Ba-
dezimmer eingebaut. Im Bauakt finden sich hierfür keine Unterlagen.  
 
Wohnung W 1/10 Lt. Auskunft des Mieters wurde die Raumaufteilung der Wohnung geändert. Im 
Vorraum wurde ein WC eingebaut, in der Küche ein Badezimmer. Das Zimmer rechts wurde in 2 
Kinderzimmer mit Vorraum unterteilt. Im Wohnzimmer sowie in den Kinderzimmern wurden 
Zwischendecken eingezogen (Schlafkojen)4. In den Zimmern dürfte dadurch auch die lichte Min-
destraumhöhe unterschritten sein. Im Bauakt finden sich hierfür keine Unterlagen. Ob diese Bau-
führungen (nachträglich) bewilligbar sind, ist fraglich und muss im Fall einer baubehördlichen 
Überprüfung ggf. mit einem tlw. Rückbau gerechnet werden.  
 
Wohnung W 2/16: Lt. Auskunft des Mieters wurde die Raumaufteilung der Wohnung geändert. 
Im Vorraum wurde ein Bad/WC eingebaut, das ehem. Bad wurde bis zum Vorraum vergrößert 
und befindet sich dort nunmehr die Küche. Im 2. Zimmer wurden ein Gang und 2 Kinderzimmer 
eingebaut. Im Bauakt finden sich hierfür keine Unterlagen.  
 
Wohnung W 2/17: Im hinteren Bereich der Küche wurde ein Bad eingebaut. Ggf. wurde auch die 
vordere Wand von Küche/Bad etwas versetzt. Der Durchgang zum 3. straßenseitigen Zimmer 
wurde verschlossen. 
 
Wohnung W 3/19: ggf. gibt es eine abweichende Raumwidmung (Vorraum mit KN), Türdurch-
bruch (offensichtlich alt) durch tragende Mauer weicht vom letztgültigen Konsens ab. Auslass für 
Außenwandtherme/Entlüftung im Bereich der Fassade. 
 

 
4 Diese stellen gem. § 87 (3) BO für Wien keine Aufenthaltsräume dar und ist auch die Höhe für Nebenräume nicht gegeben.  
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Wohnung W 3/21: Die innere Raumeinteilung wurde im Rahemn der offensichtlich bereits erfolg-
ten Sanierungsmaßnahmen abgeändert. Hierzu befinden sich keine Unterlagen im Bauakt 
 
Ggf. ergeben sich durch die durchgeführten mieterseitigen Aufwendungen künftig Ansprüche 
gem. § 10 MRG oder § 1097 ABGB. 
 
2.5.  
 
Die ggst. Liegenschaft EZ 667, bestehend aus dem GST 215, ist eine in leichter Hanglage gele-
gene, polygonal (als unregelmäßiges Fünfeck) ausgestaltete Eckliegenschaft. Lt. Grundbuch ver-
fügt die ggst. Liegenschaft über eine Grundstücksfläche von 558 m². Auf der Liegenschaft befindet 
sich ein um 1862 erbautes Wohn- und Geschäftshaus. Das Gebäude verfügt über ein Kellerge-
schoß, 4 Geschoße über Niveau (EG-3. OG) und ein nachträglich ausgebautes Dachgeschoß. Der 
Zugang erfolgt über die Skodagasse. Die vertikale Erschließung erfolgt über das Stiegenhaus. Ein 
Aufzug ist vorhanden. 
 
Ausstattung und Erhaltungszustand des ggst. Gebäudes (zum Stichtag) 
 

Gewerk Ausstattung  
Konstruktion Massivbauweise  
Dachform/-deckung Satteldach, Flachdach, Dachgaupen; Ziegel-/Saumblech 
Dachrinnen Saumrinnen, Fallrohre, tlw. innenliegend; funktionstüchtig 

Fassaden/Außenputz Straßenfassaden  leicht gegliederte Reibputzfassaden; Hoffassaden 
 ungegliederte Reibputzfassaden; leicht angegraut 

Türen 

Hauseingang/Hof: doppelflügelige Holzfüllungstür mit Oberlichten; 
(doppelflügelige) Holzglasfüllungstüren mit Oberlichten; Innen-
/Wohnungstüren: (doppelflügelige) Holzfüllungstüren, tlw. mit Gla-
seinsätzen und mit Ober- und Seitenlichten, Sicherheitstüren, Brand-
schutztüren 

Fenster Holzkastenfenster, Holzverbundfenster, Kunststoffisolierglasfens-
ter, tlw. vergittert; tlw. erneuert, tlw. Abplatzungen ersichtlich 

Stiegen Kunststeinstiege mit einseitigem schmiedeeisernem Geländer und 
beidseitigem Holzhandlauf  

Böden Klinkerfliesen/-platten; tlw. gebrochen 
Wände gemalt, mit Gliederungen im Eingangsbereich 
Decken gemalt, mit leichten Gliederungen im Eingangsbereich 

Keller  
Holzfüllungstür in Holzzarge, Betonstiege mit einseitigem Metall-
handlauf, Ziegel-/Betonboden, Wände/Decken freigelegtes Ziegel-
mauerwerk, tlw. patschokiert, Abteile mit Holzbrettertüren/ Metall-
türen in Metallzargen  

Anschlüsse/sonstiges Alle notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind vorhan-
den; Fluchtwegorientierungsbeleuchtung; funktionstüchtig 

Gemeinschaftsanlagen - 

Personenaufzug 
Marke OTIS, Bj. 1995, Tragkraft 320 kg bzw. 4 Personen, EG-3. 
OG; funktionstüchtig; allerdings Schlüssellift, nicht für sämtliche 
WE-Objekte, im ggst. Fall sind nur die Wohnungen Top 7, 17, 19 
und 21 zur Benützung berechtigt.  

Heizung Gasetagenheizungen 
Außenanlagen Innenhof betoniert, Hofmauer; Müllcontainer; ordentlich-gepflegt 
Zustand ordentlich-gut 
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2.6.  
2.6.1.  
 
Lage im Gebäude 
Die ggst. Wohnung befindet sich im EG und ist ausschließlich straßenseitig (Skodagasse) ausge-
richtet.  
 

 
Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 
Größe & Konfiguration 
Die ggst. Wohnung W EG/1, K.Abt. 1 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch lt. Einreich-
plan über eine Wohnnutzfläche von 42,39 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer 
Fläche von 7,20 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die einzelnen 
Räumlichkeiten/Bereiche auf:  
 

 
 
Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
 
Die IST-Situation hinsichtlich der Raumwidmung Vorraum stimmt nicht mit dem Konsens über-
ein  dzt. Gangküche. 
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Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 
 

 
Grundriss Wohnung W EG/1 (Einreichplan August 1995) 

 
Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum 
(=Gangküche) 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge, vergitterte Seiten- und Ober-
lichten 
Fenster: - 
Böden: Fliesen; verschmutzt 
Wände: gemalt, Fliesenspiegel; Dübellöcher 
Decke: gemalt 
Heizung: - 
Ausstattung: Gegensprechanlage, Sicherungs- und Zählerkasten, 
Waschbecken/Spüle, Lichtstrom 

Bad/WC 

Türen: Holztür in Metallzarge 
Fenster/Entlüftung: statische Entlüftung 
Böden: Fliesen; verschmutzt 
Wände: gefliest, gemalt, Loch zur Gangküche  
Decke: gemalt 
Heizung: Warmwasserboiler; Handtuchtrockner noch nicht montiert 
Ausstattung: Waschbecken, Stand-WC mit Oberputzspülkasten, Du-
sche, Ventilator, Lichtstrom 
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Zimmer 1 und 2 

Türen: Holztüren in Metallzargen; Türblätter nicht eingehängt 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Parkett 
Wände: gemalt 
Decke: Gewölbedecke, gemalt 
Heizung: Heizkörper; noch nicht montiert  
Ausstattung: Telefon- und Telekomanschluss, Lichtstrom 

 
Zusammenfassung  Ausstattung/Zustand 
Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem gebrauchten, durchschnittlichen-ordentlichen 
(in Sanierung befindlichen?)  Erhaltungszustand. Am Parkettboden im 2. Zimmer sind starke Ab-
nutzungen/Schäden ersichtlich. Keine Heizquelle (zB Gastherme) vorhanden. Die Raumwidmun-
gen wurden tlw. abgeändert. Die Wohnung wird als Baustoff-/Bauschutt-/Bau-stellenlager benützt 

 hinsichtlich des Baumaterials/Fahrnisse ist mit der Masseverwalterin Rücksprache zu halten, 
da vermutlich Eigentum der Verpflichteten. 
 
 
2.6.2.  
 
Lage im Gebäude 
Die ggst. Wohnung befindet sich im EG und ist straßenseitig (Skodagasse), auf den Lichthof und 
den Hausgang ausgerichtet.  
 

 
Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 
Größe & Konfiguration 
Die ggst. Wohnung W EG/2, K.Abt. 2 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch Einreichplan 
über eine Wohnnutzfläche von 46,71 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer Fläche 
von 6,46 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die einzelnen Räum-
lichkeiten/Bereiche auf:  
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Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
 
Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 

 

 
Grundriss Wohnung W EG/2 (Einreichplan August 1995) 

 
Im ggst. WE-Objekt wurde im hinteren Zimmer ein Bad eingebaut. Dieses ist jedoch nicht voll 
ausgestattet. Die Raumwidmungen wurden /sind tlw. abgeändert. Im Bauakt finden sich hierfür 
keine Unterlagen. Hierdurch ergibt sich auch eine Abweichung zum Nutzwertgutachten (woh-
nungseigentumsrechtlichen Konsens). 
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Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum 
(Küche) 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge, vergitterte Oberlichte; Zarge 
und Türblatt zerkratzt, beschädigt, 2. Schloss fehlt 
Fenster: Holzkastenfenster (Lichthof) 
Böden: Fliesen; verschmutzt 
Wände: gefliest, gemalt; verschmutzt, tlw. Mauerschäden 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Gegensprechanlage, Gasanschluss, Sicherungs- und 
Zählerkasten, Gastherme, Küchenanschlüsse vorhanden, Lichtstrom; 
veraltet 

WC  

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge (mit Stufe) 
Fenster/Entlüftung: vergitterte Holzoberlichte 
Böden: Fliesen  
Wände: gemalt; Setzungsrisse, Schäden 
Decke: Holz 
Heizung: - 
Ausstattung: Stand-WC, Oberputzspülkasten fehlt!/WC nicht ange-
schlossen Lichtstrom;  

Zimmer 

Türen: Holz(glas)füllungstüren in Holzzargen 
Fenster: Holzkastenfenster, tlw. mit Milchglas 
Böden: Laminat  
Wände: gemalt; Mauerschäden/Abplatzungen, Heizleitungen ober 
Putz 
Decke: Gewölbedecke, gemalt 
Heizung: Heizkörper, Thermostat 
Ausstattung: Telefonanschluss, Lichtstrom, Abdeckungen fehlen 

Zimmer 

Türen: Holz(glas)füllungstür in Holzzarge 
Fenster: Holzkastenfenster; Abplatzungen ersichtlich 
Böden: Laminat  
Wände: gemalt; feucht 
Decke: Gewölbedecke, gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Bad 

Türen: Türöffnung ohne Zarge 
Fenster/Entlüftung: mechanische Entlüftung/Ventilator 
Böden: Fliesen  
Wände: gefliest, gemalt 
Decke: Gewölbedecke, gemalt 
Heizung: Handtuchtrockner noch nicht montiert 
Ausstattung: Waschbecken, nur Anschlüsse für Dusche vorhanden 
(mobile Dusche entfernt), Ventilator, Waschbecken tropft, Licht-
strom 

 
Zusammenfassung  Ausstattung/Zustand 
Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem gebrauchten, mäßigen-durchschnittlichen 
Erhaltungszustand. Tlw. sind Schäden und Verschmutzungen an den Wänden ersichtlich. Keine 
Küchenausstattung und im konsenslos eingebauten Bad nur Waschbecken vorhanden.  
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2.6.3.  
 
Lage im Gebäude 
Das ggst. Lager befindet sich im Erdgeschoß und ist ausschließlich straßenseitig (Skodagasse und 
Daungasse) ausgerichtet und nur straßenseitig über den an der Haus-/Straßenecke vorhandenen 
Eingang (5 Stufen) nicht barrierefrei zugänglich.  
 

 
Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 
Größe & Konfiguration 
Wie bereits unter Pkt. 1.2.1. ausgeführt, verfügt das ggst. Lager EG/3 lt. Einreichplan über eine 
Nutzfläche von insgesamt 88,15 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer Fläche von 
5,42 m² (WE-Zubehör). Die Nutzfläche teilt sich, wie folgt, auf die einzelnen Räumlichkeiten auf:  
 

 
 
Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
 
Im Lager ist ein WC eingebaut. Im Bauakt finden sich hierfür keine Unterlagen. 



  Seite 28 von 229 

Mag. Georg Strafella 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 
 

 
Grundriss Lager EG/3 (Einreichplan August 1995) 

 
Die ggst. Lager verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Lagerraum 1  

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge, 4 Stufen im 
Eingangsbereich 
Fenster: Holzkastenfenster, innen mit Drahtgitterglas 
Böden: Beton  
Wände/Gewölbeecke: gemalt; Mauerschäden, Setzungsrisse, Abplat-
zungen, aufsteigende Feuchtigkeit, Stromleitungen auf Putz 
Heizung: - 
Ausstattung: Sicherungs- und Zählerkasten, Lichtstrom 

Lagerraum 2 

Türen: Metallzarge ohne Türblatt 
Fenster: Holzkastenfenster, innen mit Drahtgitterglas 
Böden: Beton 
Wände/Gewölbedecke: gemalt; Mauerschäden, Abplatzungen, auf-
steigende Feuchtigkeit ersichtlich 
Heizung: - 
Ausstattung: Wasseranschluss (Waschbecken), Lichtstrom 

Lagerraum 3 

Türen: Metalltüren in Metallzargen 
Fenster/Entlüftung: - 
Böden: Beton  
Wände/Gewölbedecke: gemalt; Abplatzungen, aufsteigende Feuch-
tigkeit an Wänden ersichtlich 
Heizung: - 
Ausstattung: Stand-WC mit Oberputzspülkasten, Lichtstrom 
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Zusammenfassung Ausstattung/Zustand
Das ggst. Lager verfügt über eine mäßige Ausstattung und befindet sich insgesamt in einem ge-
brauchten, mäßigen-durchschnittlichen Erhaltungszustand. An den Wänden und Decken sind 
Feuchte- und Mauerschäden, Abplatzungen sowie Rissbildungen ersichtlich.

2.6.4.

Lage im Gebäude
Die ggst. Wohnung befindet sich im Erdgeschoß und ist straßenseitig (Daungasse) und auf den 
Hausgang bzw. den Lichthof ausgerichtet. 

Lageskizze im Gebäude (schematisch)

Größe & Konfiguration
Die ggst. Wohnung W EG/3A, K.Abt. 3 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch Bestands-
plan über eine Wohnnutzfläche von 41,42 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer 
Fläche von 6,46 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die einzelnen 
Räumlichkeiten/Bereiche auf: 

Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet.
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Im Vorraum wurde die Küche eingebaut und zusätzlich auch eine Dusche. Raumwidmungen 
wurden abgeändert. 
 
Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 

 

 
Grundriss W EG/3A (Einreichplan August 1995)  

 
Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Anmerkung: Auf Wunsch der Mieterin werden keine Fotos ins Gutachten eingefügt. 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum 
(Küche) 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Fliesen  
Wände: gemalt 
Decke: Gewölbedecke, gemalt 
Heizung: -  
Ausstattung: gemauerte Dusche, Warmwasserboiler, Küchenzeile, 
Waschmaschinen- und Geschirrspülanschluss, Lichtstrom 

Schlafzimmer5 

Türen: PVC-Falttür 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster mit Vergitterung (Gang) 
Böden: Laminat  
Wände: gemalt 
Decke: Gewölbedecke, gemalt 

 
5 Kein Aufenthaltsraum, da keine natürliche Belichtung 
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Heizung: - 
Ausstattung: Sicherungs- und Zählerkasten, Lichtstrom 

WC 

Türen: Holztür in Metallzarge, mit Stufe  
Fenster/Entlüftung: Holzverbundoberlichte 
Böden: Fliesen  
Wände: gefliest 
Decke: Gewölbedecke, gemalt 
Heizung: - 
Ausstattung: Stand-WC mit Oberputzspülkasten, Lichtstrom 

Wohnzimmer 

Türen: PVC-Falttür 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster  
Böden: Laminat  
Wände: gemalt, gefliest (Parapet) 
Decke: Gewölbedecke, gemalt 
Heizung: - 
Ausstattung: Lichtstrom 

 
Zusammenfassung  Ausstattung/Zustand 
Die ggst. Wohnung verfügt insgesamt über eine unterdurchschnittliche Ausstattung und befindet 
sich insgesamt in einem gebrauchten, ordentlichen Erhaltungszustand. In der Wohnung gibt es 
keine durchgehende Heizung, sondern wird diese mit mobilen Elektro-Konvektoren beheizt. Lt. 
Auskunft der Mieterin wurde die ggst. Wohnung vor ca. 10 Jahren komplett von ihr saniert (Böden, 
Leitungen, Wände, Küche, Fenster, etc.). 
 
 
2.6.5.  
 
Lage im Gebäude 
Die ggst. Wohnung befindet sich im Erdgeschoß und ist sowohl hof- als auch straßenseitig (Daun-
gasse) bzw. auf den Hausgang ausgerichtet.  
 

 
Lageskizze im Gebäude (schematisch) 
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Die ggst. Wohnung W EG/4+5, K.Abt. 4 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch Bestands-
plan über eine Wohnnutzfläche von 73,58 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer 
Fläche von 6,46 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die einzelnen 
Räumlichkeiten/Bereiche auf:  
 

 
 

Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
 
Angemerkt wird, dass seitens des Mieters im Rahmen von Sanierungsarbeiten tlw. Änderungen 
der inneren Raumeinteilung bzw. der Raumwidmungen (ua. Badeinbau, etc.) vorgenommen wur-
den/werden. Eine Gasetagenheizung wurde eingebaut. Hierdurch ergibt sich auch eine Abwei-
chung zum Nutzwertgutachten (wohnungseigentumsrechtlichen Konsens). 
 
Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 

 
Grundriss W EG/4+5 (Einreichplan August 1995)  -mit Ergänzungen des gef. SV 

 
Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Küche  Türen: Holzfüllungstüren in Holzzargen tlw. mit vergitterter Seiten- 
und Oberlichte 
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Fenster: - 
Böden: Fliesen  
Wände: gemalt, gefliest; Mauerschäden 
Decke: Holz 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Dusche, Wachmaschinenanschluss, Gastherme, Gas-
herd, Lichtstrom; Schimmelbildung in der Dusche 

Kabinett 

Türen: offen 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Vinyl  
Wände: gemalt 
Decke: tlw. abgehängt, gemalt; Deckenverbau (ehem. Hochbett 
wurde zu Lagerzwecken umgebaut) 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Zimmer 

Türen: offen 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Estrich 
Wände: gemalt 
Decke: tlw. abgehängt, gemalt mit Deckspots; Deckenverbau 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Gegensprechanlage, Lichtstrom; unfertig/in Sanierung 

Kabinett 

Türen: offen 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Vinyl  
Wände: gemalt 
Decke: abgehängt, gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Schlafzimmer 

Türen: offen 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster und -oberlichten 
Böden: Vinyl  
Wände: gemalt, gefliest (Steinoptik) 
Decke: abgehängt, gemalt mit Deckenspots 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Durchgang 

Türen: offen 
Fenster: -  
Böden: Vinyl  
Wände: gemalt 
Decke: abgehängt, gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Durchgang 

Türen: provisorische Holztür 
Fenster: - 
Böden: Fliesen  
Wände: gefliest, verputzt; Leitungen ober Putz/nicht ordnungsgemäß 
verlegt, Mauerschäden 
Decke: Holzbretter, gemalt 
Heizung: - 
Ausstattung: Lichtstrom; unfertig/in Sanierung 
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Kabinett

Türen: offen
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster
Böden: Vinyl
Wände: gemalt
Decke: gemalt
Heizung: Heizkörper
Ausstattung: Lichtstrom

Bad/WC

Türen: Holztür in Holzzarge
Fenster/Entlüftung: Kunststoffisolierglasfenster und -oberlichte
Böden: Fliesen
Wände: gefliest, gemalt
Decke: gemalt
Heizung: Heizkörper
Ausstattung: Dusche, Waschbecken, Stand-WC mit Oberputzspül-
kasten, Sicherungs- und Zählerkasten, Lichtstrom

Zusammenfassung Ausstattung/Zustand
Die ggst. Wohnung verfügt insgesamt über eine durchschnittliche Ausstattung und befindet sich 
insgesamt in einem gebrauchten, durchschnittlichen-ordentlichen bzw. tlw. unfertigen bzw. in Sa-
nierung befindlichem Erhaltungszustand. Aktuell gibt es für die zusammengelegte Wohnung noch 
getrennte Stromkreise. Die Sanierungsarbeiten (Bad/WC, Fenster, Heizung, Küche etc.) wurden 
bzw. werden vom Mieter vorgenommen. Mieterseitig wurden Fotos von den Sanierungsarbeiten 
zur Verfügung gestellt siehe Anhang). 

2.6.6.

Lage im Gebäude
Die ggst. Wohnung befindet sich im 1. Stock und ist ausschließlich straßenseitig (Skodagasse) und 
auf den Hausgang ausgerichtet. Ein Aufzug ist vorhanden und auch benützbar.

Lageskizze im Gebäude (schematisch)
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Die ggst. Wohnung W 1/7, K.Abt. 7 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch Bestandsplan 
über eine Wohnnutzfläche von 66,29 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer Fläche 
von 7,13 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die einzelnen Räum-
lichkeiten/Bereiche auf:  
 

 
 

Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
 
Angemerkt wird, dass abweichend zum Grundrissplan, im hinteren Bereich der Küche ein Bade-
zimmer eingebaut ist & auch eine Gasetagenheizung eingebaut wurde. Im Bauakt liegen hierzu 
keine Unterlagen auf. Hierdurch ergibt sich auch eine Abweichung zum Nutzwertgutachten (woh-
nungseigentumsrechtlichen Konsens). 
 
Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 

 

 
Grundriss W 1/7 (Einreichplan August 1995)  mit Ergänzungen des gef. SV 

 
Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum 

Türen: doppelflügelige Holztür mit vergitterter Ober- und Seiten-
lichte, Zusatzschloss 
Fenster: Holzkastenfenster 
Böden: Fliesen 
Wände: gemalt; etwas verschmutzt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Sicherungs- und Zählerkasten, Gegensprechanlage, Te-
lekomanschluss (mit Isolierband festgeklebt), Lichtstrom  

WC 

Türen: Holztür in Metallzarge 
Fenster: Holzoberlichte 
Böden: Fliesen  
Wände: gefliest, gemalt; Rissbildung beim Fenster; leicht ver-
schmutzt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Stand-WC mit Oberputzspülkasten und Spartastenfunk-
tion, Lichtstrom 

Küche 

Türen: Holztür in Metallzarge 
Fenster: vergitterte Holzverbundfenster (Gang), mechanische Entlüf-
tung/Ventilator 
Böden: Fliesen  
Wände: gemalt, gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Bad 

Türen: Holztür in Metallzarge 
Fenster/Entlüftung: mechanische Entlüfung/Ventilator 
Böden: Fliesen  
Wände: gefliest, gemalt 
Decke: gemalt; leichte Rissbildung  
Heizung: Handtuchtrockner 
Ausstattung: Waschbecken, Dusche, Waschmaschinenanschluss, 
Gastherme, Lichtstrom 

Wohnzimmer 

Türen: doppelflügelige Holzglasfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Holzkastenfenster 
Böden: Fischgrätparkett; tlw. Stoßfugenbildung 
Wände: gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper, Gaskenvektor 
Ausstattung: Thermostat, Lichtstrom 

Schlafzimmer 

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Holzkastenfenster 
Böden: Tafelparkett; tlw. stark abgenutzt, Fugenbildung 
Wände: gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Thermostat, Lichtstrom 
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Zusammenfassung  Ausstattung/Zustand 
Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem gebrauchten, ordentlichen Erhaltungszu-
stand. Tlw. sind die Oberflächen etwas (stärker) abgenutzt bzw. verschmutzt und sind tlw. auch 
Rissbildungen an den Wänden ersichtlich.  
 
 
2.6.7.  
 
Lage im Gebäude 
Das ggst. Wohnung befindet sich im  1. Stock und ist sowohl hof- als auch straßenseitig (Daun-
gasse) ausgerichtet. Ein Aufzug ist vorhanden, jedoch nicht für die ggst. Wohnung benützbar. 
 

 
Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 
Die ggst. Wohnung W 1/10, K.Abt. 10 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch Bestandsplan 
über eine Wohnnutzfläche von 56,92 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer Fläche 
von 3,56 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die einzelnen Räum-
lichkeiten/Bereiche auf:  
 

 
 

Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
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Lt. Auskunft des Mieters wurde die Raumaufteilung der Wohnung geändert6. Im Vorraum wurde 
ein WC eingebaut, in der Küche ein Badezimmer. Das Zimmer rechts wurde in 2 Kinderzimmer 
mit Vorraum unterteilt. Im Wohnzimmer sowie in den Kinderzimmern wurden Zwischendecken 
(mit Schlafkojen) eingezogen. Hierdurch ergibt sich auch eine Abweichung zum Nutzwertgutach-
ten (wohnungseigentumsrechtlichen Konsens). 
 
Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 

 

 
Grundriss W 1/10 (Einreichplan August 1995  mit Ergänzungen des gef. SV) 

 
Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum  

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Fliesen  
Wände: gemalt, gefliest 
Decke: abgehängt, gemalt, mit Deckenspots, Stauraum 
Heizung: Heizkörper  
Ausstattung: Gegensprechanlage, Lichtstrom 

 
6 Lt. Auskunft des Mieters wohnt die Familie bereits seit rd. 40 Jahren in dieser Wohnung und wurde diese vor einigen Jahren 

generalsaniert (Fenster, Heizung, Unterboden, etc.). Im Bauakt liegen hierzu keine Unterlagen auf. 
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WC 

Türen: Holztür in Metallzarge 
Fenster/Entlüftung: mechanische Entlüftung/Ventilator 
Böden: Fliesen 
Wände: gefliest  
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Handwaschbecken, Stand-WC mit Oberputzspülkasten 
Lichtstrom 

Küche 

Türen: Holztür in Metallzarge 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster, Oberlichte (Bad) 
Böden: Fliesen  
Wände: gemalt, gefliest, Glas 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Küchenzeile mit Ober- und Unterschränken, Geschirr-
spül- und Waschmaschinenanschluss, Lichtstrom 

Bad 

Türen: Glasschiebetür 
Fenster/Entlüftung: Oberlichte (Küche)  
Böden: Fliesen  
Wände: gefliest, gemalt  
Decke: gemalt 
Heizung: - 
Ausstattung: Doppelwaschtisch, Dusche, Wäschetrockner, Telekom-
anschluss, Gastherme, Lichtstrom 

Wohnzimmer/ 
Schlafbereich 

Türen: Glasschiebetür 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Riemchenparkett, Teppich im Schlafbereich 
Wände: gemalt  
Decke: tlw. abgehängt, gemalt, mit Deckenspots 
Heizung: Heizkörper, Thermostat, Elektrokamin 
Stiege: Wendeltreppe mit Holzstufen, einseitiges Holzgeländer und -
handlauf 
Ausstattung: Telekomanschluss, Lichtstrom 

Kinderzimmer/ 
Schlafbereich 

Türen: Holzschiebetüren 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Riemchenparkett 
Wände: gemalt  
Decke: tlw. abgehängt, gemalt, mit Deckenspots 
Heizung: Heizkörper 
Stiege: Holzstiege7 mit Teppichbelag und beidseitigem Metallhand-
lauf 
Ausstattung: Telekomanschluss, Lichtstrom 

 

Zusammenfassung  Ausstattung/Zustand 
Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem gebrauchten, aber guten Erhaltungszustand. 
Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) entspricht durchaus den Vorstellungen/ 
Erwartungen an modernes Wohnen, die Raumgestaltung (mit Zwischendecken) nicht ganz.  
 
 

 
7 Stufenhöhe entspricht nicht den OIB-Richtlinien 
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2.6.8.  
 
Lage im Gebäude 
Die ggst. Wohnung befindet sich im 1. Stock und ist sie sowohl hofseitig als auch straßenseitig 
(Skodagasse) ausgerichtet. Ein Aufzug ist vorhanden, jedoch nicht für die ggst. Wohnung benütz-
bar. 
 

 
Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 
Größe & Konfiguration 
Die ggst. Wohnung W 1/11, K.Abt. 11 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch Bestandsplan 
über eine Wohnnutzfläche von 81,95 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer Fläche 
von 3,56 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die einzelnen Räum-
lichkeiten/Bereiche auf:  
 

 
 

Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
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Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 
 

 
Grundriss W 1/11 (Einreichplan August 1995)  

 
Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum  

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge; verschmutzt 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Linol; abgenutzt 
Wände: gemalt; verschmutzt 
Decke: gemalt; Ausbesserungen ersichtlich 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Gegensprechanlage, Gasanschluss, Sicherungs- und 
Zählerkasten, Lichtstrom; a 

WC  

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster/Entlüftung: Entlüftungsschlauch vorhanden 
Böden: Fliesen 
Wände: verputzt, gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Stand-WC mit Oberputzspülkasten, Lichtstrom; Spül-
kasten nicht montiert 

Küche 

Türen: Holztüren in Holzzargen 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster, Oberlichten (Bad) 
Böden: Linol; abgenutzt  
Wände: gemalt, gefliest; verschmutzt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Anschlüsse vorhanden, Lichtstrom 
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Bad 

Türen: Holztür in Holzzarge, Holzzarge ohne Türblatt 
Fenster/Entlüftung: Oberlichte (Küche) 
Böden: Estrich  
Wände: verputzt, gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Gastherme 
Ausstattung: nur Anschlüsse, aber keine sonstige Ausstattung vor-
handen, Lichtstrom 

Zimmer 

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstüren in Holzzargen, Holztür in 
Holzzarge; Türblätter nicht eingehängt 
Fenster: Holzkastenfenster 
Böden: Tafelparkett, abgedeckt, vermutlich abgenutzt, schadhaft 
Wände: gemalt; verschmutzt 
Decke: gemalt; verschmutzt 
Heizung: Heizkörper, Thermostat 
Ausstattung: Telefonanschluss, Lichtstrom 

Zimmer 

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge; Türblätter 
nicht eingehängt  
Fenster: Holzkastenfenster 
Böden: Tafelparkett; tlw. stark abgenutzt, Schäden  
Wände: gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

 
Zusammenfassung  Ausstattung/Zustand 
Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem durchschnittlichen gebrauchten, tlw. stark 
verschmutzten, abgewohnten, tlw. beschädigten (sanierungsbedürftigen) & in Sanierung befindli-
chen Erhaltungszustand. Die Sanitär- und Küchenausstattung fehlen gänzlich, die entsprechenden 
Anschlüsse sind vorhanden.  
 
 
2.6.9.  
 
Lage im Gebäude 
Die ggst. Wohnung befindet sich im 2. Stock und ist straßenseitig (Skodagasse und Daungasse), 
auf den Lichthof und auf den Hausgang ausgerichtet. Ein Aufzug ist vorhanden, jedoch nicht für 
die ggst. Wohnung benützbar. 
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Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 
Größe & Konfiguration 
Die ggst. Wohnung W 2/13+14, K.Abt. 14 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch Be-
standsplan über eine Wohnnutzfläche von 166,45 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit 
einer Fläche von 9,28 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die ein-
zelnen Räumlichkeiten/Bereiche auf:  
 

 
 

Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
 
Da seitens der Mieterin eine Fotodokumentation nicht gewünscht/erlaubt war, kann seitens des 
gef SV nicht überprüft werden, ob es ggf. Abweichungen zum Konsens gibt. Annahme: dass es 
im ggst. Fall keine Abweichungen vom Konsens gibt.  
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Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 
 

 
Grundriss W 2/13+14 (Einreichplan August 1995))  

 
Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum  

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge, Metallverstre-
bungen, Spion; Türklingel funktioniert nicht 
Fenster: - 
Böden: Fliesen 
Wände: gemalt; etwas verschmutzt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Gegensprechanlage, Sicherungskasten, Lichtstrom; An-
merkung: tlw. wurden die Leitungen erneuert 

WC 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Holzoberlichte; mit Plastik zugestopft 
Böden: Fliesen  
Wände: gefliest, gemalt; Abdeckungen fehlen; Anmerkung: die Rück-
wand wurde lt. Auskunft der Mieterin versetzt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper; defekt 
Ausstattung: Stand-WC mit Oberputzspülkasten, Lichtstrom 

Bad 

Türen: Holzglasfüllungstür in Holzzarge 
Fenster/Entlüftung: Holzkastenfenster (Gang), statische Entlüftung 
Böden: Fliesen; Anmerkung: Fliesen wurden samt Abfluss erneuert 
Wände: gefliest, gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Waschbecken, Bidet, Dusche, Badewanne, Gastherme, 
Lichtstrom 
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Küche 

Türen: Holzglasfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Holzkastenfenster 
Böden: Korkfliesen; komplett abgenutzt  
Wände: Fliesenspiegel, gemalt; Rissbildungen 
Decke: gemalt 
Heizung: - 
Ausstattung: Lichtstrom 

Vorraum 2 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge mit Ober- und Seitenlichte, Me-
tallverstrebung 
Fenster: - 
Böden: PVC/Linol 
Wände: tapeziert, gemalt 
Decke: gemalt; Rissbildung 
Heizung: Heizkörper; defekt 
Ausstattung: Lichtstrom 

Schlafzimmer 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Holzkastenfenster 
Böden: Fischgrätparkett; abgenutzt 
Wände/Decke: gemalt; Rissbildung 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Esszimmer 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Holzkastenfenster; Feuchteschäden, Abplatzungen 
Böden: Fischgrätparkett; erneuert 
Wände/Decke: gemalt; Rissbildung 
Heizung: (Rippen-)Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Schlafzimmer 

Türen: doppelflügelige Holzglasfüllungstür in Holzzarge, Tapeten-
tür; Lackschäden 
Fenster: Holzkastenfenster 
Böden: Tafelparkett; tlw. (extrem) kaputt 
Wände/Decke: tapeziert 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Wohnzimmer 

Türen: doppelflügelige Holzglasfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Holzkastenfenster 
Böden: Fischgrätparkett 
Wände/Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Zimmer 

Türen: (doppelflügelige) Holzglasfüllungstüren in Holzzargen 
Fenster: Holzkastenfenster; Fenster sind verzogen, nicht verschließ-
bar 
Böden: Fischgrätparkett; erneuert 
Wände: gemalt 
Decke: gemalt; alte Feuchteschäden 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 
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Zusammenfassung Ausstattung/Zustand
Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem gebrauchten, mäßigen-durchschnittlichen
Erhaltungszustand, ist abgewohnt und sind die Oberflächen tlw. verschmutzt. Die Wohnung ist 
tlw. mit übermäßig Hausrat uam verstellt. Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) 
ist großteils veraltet (Sicherungskasten wurde erneuert) und entspricht nicht mehr den Vorstellun-
gen/ Erwartungen an modernes Wohnen. Lt. Auskunft der Mieterin gab es in der Wohnung zum 
Zeitpunkt der Anmietung kein Wasser, kein WC und keine Küche (Substandardwohnung).

2.6.10.

Lage im Gebäude
Die ggst. Wohnung befindet sich im 2. Stock und ist sowohl hof- als auch straßenseitig (Skoda-
gasse) ausgerichtet. Ein Aufzug ist vorhanden, jedoch nicht für die ggst. Wohnung benützbar.

Lageskizze im Gebäude (schematisch)

Größe & Konfiguration
Die ggst. Wohnung W 2/16, K.Abt. 16 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch Bestandsplan 
über eine Wohnnutzfläche von 82,95 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer Fläche 
von 4,25 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die einzelnen Räum-
lichkeiten/Bereiche auf: 
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Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
 
Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 

 

 
Grundriss W 2/16 (Einreichplan August 1995  mit Ergänzungen des gef. SV) 

 
Anmerkung: Lt. Auskunft des Mieters wurde die Raumaufteilung der Wohnung geändert. Im Vor-
raum wurde ein Bad/WC eingebaut, das ehemalige Bad wurde bis zum Vorraum vergrößert und 
befindet sich dort jetzt die Küche. Im 2. Zimmer wurden ein Gang/Flur und 2 Kinderzimmer ein-
gebaut.  
 
Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum  

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge, Zusatzschloss, 
Kamera 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Fliesen in Holzoptik 
Wände: gemalt, gefliest 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Gegensprechanlage, Sicherungs- und Zählerkasten, 
Lichtstrom 
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Schlafzimmer 

Türen: Holzfüllungstür in Metallzarge 
Fenster: Kunstoberlichte mit Isolierglas (Küche) 
Böden: Fischgrätparkett  
Wände: gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Bad 

Türen: Holzfüllungstür in Metallzarge 
Fenster/Entlüftung: mechanische Entlüftung/Ventilator, Kunststoff-
oberlichte mit Isolierglas (Vorraum) 
Böden: Fliesen  
Wände: gefliest 
Decke: gemalt, tlw. abgehängt, mit Deckenspots 
Heizung: -  
Ausstattung: Walk-in-Shower mit Regendusch, Waschbecken, 
Hänge-WC mit Unterputzspülkasten und Spartastenfunktion, Licht-
strom 

Küche 

Türen: Metallzarge ohne Türblatt 
Fenster/Entlüftung: Kunststoffoberlichte mit Isolierglas (Schlafzim-
mer) 
Böden: Fliesen in Holzoptik  
Wände: gefliest, gemalt 
Decke: abgehängt, gemalt, mit Deckenspots 
Heizung: - 
Ausstattung: Küchenzeile mit Ober- und Unterschränken, Geschirr-
spülanschluss, Gastherme, Lichtstrom 

Wohnzimmer 

Türen: Holzfüllungstür in Metallzarge 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Laminat  
Wände: gemalt, Wandverbau 
Decke: abgehängt, gemalt, mit Deckenspots 
Heizung: Heizkörper, Thermostat 
Ausstattung: Telekomanschluss, Lichtstrom 

Flur 

Türen: offen 
Fenster: - 
Böden: Laminat  
Wände: gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: - 
Ausstattung: Lichtstrom 

Kinderzimmer  
1 und 2 

Türen: Holzfüllungstüren in Metallzargen 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster 
Böden: Laminat  
Wände: gemalt 
Decke: abgehängt, gemalt, mit Deckenspots 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

 
Zusammenfassung  Ausstattung/Zustand 
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Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem guten, tlw. neuwertigen Erhaltungszustand. 
Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) entspricht den Vorstellungen/ Erwartun-
gen an modernes Wohnen. Die Wohnung wurde seitens des Mieters saniert.  
2.6.11.  
 
Lage im Gebäude 
Die ggst. Wohnung befindet sich im 3. Stock und ist straßenseitig (Skodagasse), auf den Lichthof 
und den Hausgang ausgerichtet. Ein Aufzug ist vorhanden und für die ggst. Wohnung benützbar. 
 

 
Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 
Größe & Konfiguration 
Die ggst. Wohnung W 3/17, K.Abt. 17 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch Bestandsplan 
über eine Wohnnutzfläche von 67,42 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer Fläche 
von 4,25 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die einzelnen Räum-
lichkeiten/Bereiche auf:  
 

 
 

Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 
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Im hinteren Bereich der Küche wurde ein Bad eingebaut. Hierdurch ergibt sich auch eine Abwei-
chung zum Nutzwertgutachten (wohnungseigentumsrechtlichen Konsens). Ggf. wurde auch die 
vordere Wand von Küche/Bad etwas versetzt. Der Durchgang zum 3. straßenseitigen Zimmer 
wurde verschlossen. 
 
Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum  

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge, Sicherheitstür, 
Spion 
Fenster: Holzverbundfenster mit Vergitterung (Gang) 
Böden: Fliesen 
Wände: gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Gegensprechanlage, Gastherme, Sicherungs- und Zäh-
lerkasten, Lichtstrom 

Gangküche 

Türen: Holztür in Metallzarge 
Fenster/Entlüftung: Holzverbundfenster mit Vergitterung (Gang), 
Entlüftung (Ventilator?) 
Böden: Fliesen  
Wände: gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Wasseranschlüsse, Entlüftung, Lichtstrom   
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Bad 

Türen: Holztür in Metallzarge 
Fenster/Entlüftung: mechanische Entlüftung/Ventilator 
Böden: Fliesen  
Wände: gefliest, gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Handtuchtrockner  
Ausstattung: Waschbecken, Eckdusche (ohne Duschwand), Ventila-
tor, Waschmaschinenanschluss, Lichtstrom 

WC 

Türen: Holztür in Metallzarge 
Fenster/Entlüftung: Holzverbundfenster 
Böden: Fliesen  
Wände: gefliest, gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Stand-WC mit Oberputzspülkasten, Lichtstrom 

Zimmer 

Türen: doppelflügelige Holz(glas)füllungstüren in Holzzargen 
Fenster: Holzkastenfenster 
Böden: Fischgrätparkett  
Wände: gemalt 
Decke: gemalt, Stuckrosette 
Heizung: Heizkörper, Meller-Ofen 
Ausstattung: Lichtstrom 

Zimmer 

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Holzkastenfenster; tlw. undicht, Abplatzungen ersichtlich 
Böden: Fischgrätparkett; Fugenbildung 
Wände: gemalt 
Decke: gemalt, Stuckrosette 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

 
Zusammenfassung  Ausstattung/Zustand 
Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem ordentlichen-sehr guten Erhaltungszustand, 
tlw. leichte Schäden an den Oberflächenmaterialien ersichtlich. Die Ausstattung (Technik/ Ober-
flächenmaterialen, etc.) entspricht mehr oder minder den Vorstellungen/ Erwartungen an moder-
nes Wohnen.  
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2.6.12.  
 
Lage im Gebäude 
Die ggst. Wohnung befindet sich im 3. Stock und ist straßenseitig (Daungasse) und auf den Haus-
gang ausgerichtet. Ein Aufzug ist vorhanden und für die ggst. Wohnung benützbar. 
 

 
Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 
Größe & Konfiguration 
Die ggst. Wohnung W 3/19, K.Abt. 19 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch Bestandsplan 
über eine Wohnnutzfläche von 41,86 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer Fläche 
von 4,25 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die einzelnen Räum-
lichkeiten/Bereiche auf:  
 

 
 

Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
 
Lt. Nutzwertgutachten verfügt die ggst. Wohnung über ein Gang-WC. Prinzipiell gab/gibt es zwei 
Gang-WCs je Stockwerk (im Bereich des Stiegenaufgangs). Diese stellen jedoch Allgemeinteile 
dar und stehen im gemeinschaftlichen Eigentum. Etwaige Benützungsregelungen sind dem gef. 
SV nicht bekannt. 

 
Dzt weicht der IST-Zustand vom baurechtlichen Konsens ab. Es gibt abweichende Raumwidmun-
gen, Türdurchbruch (offensichtlich alt) durch tragende Mauer weicht allerdings vom letztgültigen 
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Konsens ab. Auslass für Außenwandtherme/Entlüftung im Bereich der Fassade (Allgemeinteil)  
Im ggst. Fall wird hier ein Rückbau berücksichtigt.  
 
Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 

 

 
Grundriss W 3/19 (Einreichplan Juli 2004)  

 
Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum mit KN  

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Holzverbundfenster mit Vergitterung (Gang); Glasbruch 
Böden: Fliesen, Estrich; unfertig 
Wände: gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Anschlüsse/Heizrohre vorhanden, Gastherme  
Ausstattung: Wasseranschlüsse für Dusche, Waschbecken vorhan-
den, Gegensprechanlage, Sicherungs- und Zählerkasten, Gasan-
schluss, Lichtstrom 

Zimmer  

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Holzkastenfenster; leichte Abplatzungen ersichtlich 
Böden: Stabparkett  
Wände: gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Anschlüsse für Küche, Telefonanschluss, Lichtstrom 
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Kriterium Erfüllungsgrad

Zimmer

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge
Fenster: Holzkastenfenster
Böden: Stabparkett
Wände: gemalt
Decke: gemalt
Heizung: Heizkörper
Ausstattung: Lichtstrom

Zusammenfassung Ausstattung/Zustand
Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in, tlw. noch unfertigen bzw. sanierten Erhaltungszu-
stand (beide Zimmer bis auf die Fenster). Im Vorraum/Küche fehlt der Bodenbelag. Die gesamte 
Sanitär-/Küchenausstattung fehlt (es ist kein Bad/WC vorhanden). Die Ausstattung (Technik/ 
Oberflächenmaterialen, etc.) entspricht insgesamt nicht den Vorstellungen/ Erwartungen an mo-
dernes Wohnen. 

2.6.13.

Lage im Gebäude
Die ggst. Wohnung befindet sich im 3. Stock und ist sowohl hof- als auch straßenseitig (Skoda-
gasse) ausgerichtet. Ein Aufzug ist vorhanden und für die ggst. Wohnung benützbar.

Lageskizze im Gebäude (schematisch)

Größe & Konfiguration
Die ggst. Wohnung W 3/21, K.Abt. 5 verfügt sowohl lt. Nutzwertgutachten als auch Bestandsplan 
über eine Wohnnutzfläche von 84,60 m². Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit einer Fläche 
von 6,46 m² (WE-Zubehör). Die Wohn-/ Nutzfläche teilt sich wie folgt auf die einzelnen Räum-
lichkeiten/Bereiche auf: 
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Anmerkung: Die Fläche des Kellerabteils wird für die weitere Bewertung mit einem Faktor von 
0,15 gewichtet. 
 
Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 

 

 
Grundriss W 3/21 (Einreichplan August 1995) 

 
 
Die innere Raumeinteilung und die Raumwidmungen wurden im Rahmen offensichtlich erfolg-
ter Sanierungsmaßnahmen abgeändert. Hierzu befinden sich keine Unterlagen im Bauakt 

Küche 
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Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum  

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge, Sicherheitstür, 
Spion; leichte Schäden ersichtlich 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster, Taubenschutz 
Böden: Fischgrätarkett 
Wände/Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Gegensprechanlage, Sicherungskasten, Zählerkasten, 
Gasanschluss, Lichtstrom; Gegensprechanlage ist aus der Veranke-
rung gerissen 

Zimmer 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster: Kunststoffisolierglasfenster, Taubenschutz 
Böden: Fischgrätparkett; Abschlussleiste im Türbereich fehlt 
Wände/Decke: gemalt 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 

Bad und WC 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 
Fenster/Entlüftung: statische Entlüftung 
Böden: Fliesen (alt); Niveau mit Parkettboden passt nicht/Stufe  
Wände: gefliest, gemalt 
Decke: gemalt 
Heizung: Handtuchtrockner, Gastherme 
Ausstattung: Waschbecken, Badewanne mit Spritzschutz, Hänge-
WC mit Oberputzspülkasten, Lichtstrom 

Küche 

Türen: Metallzarge ohne Türblatt 
Fenster/Entlüftung: Kunststoffisolierglasschiebefenster (Richtung 
Zimmer); nicht ins Freie! 
Böden: Fliesen (alt), Niveau mit Parkettboden passt nicht/Stufe  
Wände/Decke: gemalt; Mauerschäden ersichtlich 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Küchenzeile (Spüle, Backrohr, Cerankochfeld - AEG, 
Geschirrspüler - Miele, Dunstabzug), Geschirrspülanschluss, Licht-
strom 

Zimmer 

Türen: Holzfüllungstüren in Holzzargen 
Fenster: Holzkastenfenster; leichte Abplatzungen/Feuchteschäden 
ersichtlich 
Böden: Fischgrätparkett  
Wände: gemalt, mit leichten Gliederungen 
Decke: gemalt, Stuckrosette 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Telefon- und Telekomanschluss, Lichtstrom 

Zimmer 

Türen: Holzfüllungstüren in Holzzargen 
Fenster: Holzkastenfenster 
Böden: Fischgrätparkett  
Wände: gemalt 
Decke: gemalt, Stuckrosette 
Heizung: Heizkörper 
Ausstattung: Lichtstrom 
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Zusammenfassung  Ausstattung/Zustand 
Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt (bis auf Bad & Küche; jeweils ordentlich-gut) in einem 
sehr guten-sanierten Erhaltungszustand. An den Fenstern (noch nicht saniert) und an der Eingangs-
tür sind tlw. leichte Schäden ersichtlich. In de rKüche gibt es hinter dem Einbauschrank einen 
Schaden an der Wand. Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) ist durchschnitt-
lich-gut und entspricht mehr oder minder den Vorstellungen/ Erwartungen an modernes Wohnen.  
 
 
2.7.  
2.7.1.  
 
Lt. Mietvertrag gestaltet sich die Bestandsituation wie folgt:  
 

Mietvertrag: schriftlich 
Mietgegenstand: Tür Nr. 3 im Hause 1080 Wien, Skodagasse 24, bestehend aus 3 

Magazinräumlichkeiten und 1 WC  
Mietzweck Magazin, Lager; kein Kellerabteil mitvermietet 
Kategorie - 
Mietbeginn: 01.03.2003 
Mietdauer: unbefristet 
Kündigung Eine Kündigung hat gerichtlich unter Einhaltung einer vierteljährli-

chen Kündigungsfrist zum Ende des Kalendermonats zu erfolgen. 
Nutzfläche 86,91 m² 
Mietzins: Lt. Mietvertrag - netto  

605,92 netto 
Wertsicherung: gem. VPI 2000; Ausgangsbasis Indexzahl März 2003; Schwankun-

gen bis einschließlich 5 % bleiben unberücksichtigt 
Untervermietung: Die gänzliche oderteilweise Untervermietung oder sonstige Über-

lassung des Mietgegenstandes an Dritte ist außerhalb des Anwen-
dungsbereiches des 91 2a MRG nicht gestattet. 

Kaution: k.A. 
 
 
2.7.2.  
 
Lt. Mietvertrag gestaltet sich die Bestandsituation wie folgt:  
 

Mietvertrag: schriftlich 
Mietgegenstand: Wohnung Top 3A im Hause 1080 Wien, Skodagasse 24, bestehend 

aus 1 Zimmer, 1 Kabinett, Küche und 1 WC; kein Kellerabteil mit-
vermietet 

Mietzweck ausschließlich zu Wohnzwecken 
Kategorie C 
Mietbeginn: 01.02.1991 
Mietdauer: unbefristet 
Kündigung Es kann von beiden Teilen unter Einhaltung einer einmonatigen 

Kündigungsfrist zum Ende des Kalendermonats gerichtlich aufge-
kündigt werden. Anm. des SV: das widerspricht den Bestimmungen 
des MRG 

Wohnnutzfläche lt. Mietvertrag: 42,08 m²; lt. Zinsliste: 41,42 m² 
Mietzins: Lt. Mietvertrag ATS 563,88 netto  

Mietzins aktuell: 92,89 netto 
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Wertsicherung: gem. VPI 1986, Ausgangsbasis Indexzahl 07/1988, Veränderungen 
bis ausschließlich 10 % nach oben oder unten bleiben unberücksich-
tigt 

Untervermietung: Soweit nicht eine gesetzliche Berechtigung gegeben ist, darf ohne 
schriftliche Zustimmung des Vermieters, das Mietobjekt weder ent-
geltlich noch unentgeltlich, ganz oder teilweise dritten Personen 
überlassen werden. In keinem Falle ist es dem Mieter gestattet. 
Rechte aus diesem Vertrag an dritte Personen abzutreten. 

Kaution: - 
 
 
2.7.3.  
 
Lt. Mietvertrag gestaltet sich die Bestandsituation wie folgt:  
 

Mietvertrag: schriftlich 
Mietgegenstand: Wohnung Top 4+5 im Hause 1080 Wien, Skodagasse 24, beste-

hend aus 2 Zimmern, 2 Kabinetten und Küche, kein Kellerabteil 
mitvermietet  

Mietzweck ausschließlich zu Wohnzwecken 
Kategorie lt. Mietvertrag Kat D 
Mietbeginn: 15.06.1991 
Mietdauer: unbefristet 
Kündigung Das Mietverhältnis kann von beiden Teilen unter Einhaltung einer 

einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende des Kalendermonats ge-
richtlich aufgekündigt werden. Anm. des SV: das widerspricht den 
Bestimmungen des MRG 

Wohnnutzfläche lt. Mietvertrag: 73,67 m²; lt. Zinsliste: 73,58 m² 
Mietzins: Lt. Mietvertrag ATS 493,60 netto  

110,56 netto  
Wertsicherung: gem. VPI 1986; Ausgangsbasis Indexzahl 07/1988; Schwankungen 

bis ausschließlich 10 % nach oben oder unten bleiben unberücksich-
tigt 

Untervermietung: Soweit nicht eine gesetzliche Berechtigung gegeben ist, darf ohne 
schriftliche Zustimmung des Vermieters, das Mietobjekt weder ent-
geltlich noch unentgeltlich, ganz oder teilweise dritten Perso-nen 
überlassen werden. In keinem Falle ist es dem Mieter gestat-tet. 
Rechte aus diesem Vertrag an dritte Personen abzutreten. 

Kaution: - 
 
 
2.7.4.  
 
Lt. Mietvertrag gestaltet sich die Bestandsituation wie folgt:  
 

Mietvertrag: schriftlich 
Mietgegenstand: Wohnung W 1/7 im Hause 1080 Wien, Skodagasse 24, bestehend 

aus 2 Zimmern, Küche, Vorraum, Bad und WC 
Mietzweck ausschließlich zu Wohnzwecken 
Kategorie keine Angabe 
Mietbeginn: 01.08.2006 
Mietdauer: unbefristet 



  Seite 59 von 229 

Mag. Georg Strafella 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Kündigung Das Mietverhältnis kann von beiden Teilen unter Einhaltung einer 
einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende des Kalendermonats auf-
gekündigt werden. Anm. des SV: das widerspricht den Bestimmun-
gen des MRG 

Wohnnutzfläche lt. Mietvertrag: 66,29 m²; lt. Zinsliste: 66,29 m² 
Mietzins: Lt. Mietvertrag ATS 482,86 netto  

689,84 netto  
Wertsicherung: gem. §§ 5 und 6 RichtWG; Ausgangsbasis ist der zum Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses geltende Richtwert 
Untervermietung: Die Untervermietung oder sonstige Weitergabe des Mietgegenstan-

des an natürliche oder juristische Personen ist dem Mieter untersagt. 
Kaution: - 

 
 
2.7.5.  
 
Lt. Mietvertrag gestaltet sich die Bestandsituation wie folgt:  
 

Mietvertrag: schriftlich 
Mietgegenstand: Wohnung Top 10 im Hause 1080 Wien, Skodagasse 24, beste-hend 

aus 1 Zimmer und 1 Kabinett, kein Kellerabteil mitvermietet  
Mietzweck ausschließlich zu Wohnzwecken 
Kategorie lt. Mietvertrag Kat D 
Mietbeginn: 18.05.1995 
Mietdauer: unbefristet 
Kündigung Das Mietverhältnis kann von beiden Teilen unter Einhaltung einer 

einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende des Kalendermonats ge-
richtlich aufgekündigt werden. Anm. des SV: das widerspricht den 
Bestimmungen des MRG 

Wohnnutzfläche lt. Mietvertrag: 58,16 m²; lt. Zinsliste: 56,92 m² 
Mietzins: Lt. Mietvertrag: - 

67,37 netto  
Wertsicherung: - 
Untervermietung: - 
Kaution: - 

 
Anmerkung: lt. Auskunft des Mieters verfügt dieser lediglich über die Seite 1 des Mietvertrages 
und die Hausordnung. Auch noch mehrmaligem Nachfragen wurde dem gef. SV nicht der gesamte 
Mietvertrag zur Verfügung gestellt.  
 
 
2.7.6.  
 
Lt. Mietvertrag gestaltet sich die Bestandsituation wie folgt:  
 

Mietvertrag: schriftlich 
Mietgegenstand: Wohnung Top 13+14 im Hause 1080 Wien, Skodagasse 24, beste-

hend aus 2 Vorzimmern, 1 Küche, 5 Zimmer und 1 WC  
Mietzweck ausschließlich zu Wohnzwecken 
Kategorie k. A. 
Mietbeginn: 01.09.1958 
Mietdauer: unbefristet 
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Kündigung Das Mietverhältnis kann von beiden Teilen unter Einhaltung einer 
gesetzlichen Kündigungsfrist zum Ende des Kalendermonats ge-
richtlich aufgekündigt werden. Anm. des SV: das widerspricht den 
Bestimmungen des MRG 

Wohnnutzfläche lt. Mietvertrag: k. A.; lt. Zinsliste: 166,45 m² 
Mietzins: Lt. Mietvertrag: Jahresfriedenszins iHv. 2.072 Kronen 

86,42 netto  
Wertsicherung: - 
Untervermietung: Eine Untervermietung ist nur mit schriftlicher Zustimmung des 

Vermieters erlaubt.  
Kaution: - 

 
 
2.7.7.  
 
Lt. Mietvertrag gestaltet sich die Bestandsituation wie folgt:  
 

Mietvertrag: schriftlich 
Mietgegenstand: Wohnung Top 16 im Hause 1080 Wien, Skodagasse 24, beste-hend 

aus 1 Vorzimmer, 1 Küche und 2 Zimmern 
Mietzweck ausschließlich zu Wohnzwecken 
Kategorie D 
Mietbeginn: 20.09.1996 
Mietdauer: unbefristet 
Kündigung Das Mietverhältnis kann von beiden Teilen unter Einhaltung einer 

einmonatigen Kündigungsfrist zum Ende des Kalendermonats ge-
richtlich aufgekündigt werden. Anm. des SV: das widerspricht den 
Bestimmungen des MRG 

Wohnnutzfläche lt. Mietvertrag: 84,42 m²; lt. Zinsliste: 82,95 m² 
Mietzins: Lt. Mietvertrag: ATS 692,24 netto 

 
Wertsicherung: gem. § 16 Abs. 6 MRG 
Untervermietung: Die gänzliche oder teilweise Untervermietung oder sonstige Über-

lassung ist nicht gestattet. 
Kaution: - 
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2.8.  
 
Gem. Zinsliste vom September 2024 betragen für die ggst. WE-

-
-BK) in einer marktüblichen Bandbreite. Die Reparaturrücklage ist 

-/m² dotiert.  
 

 
 
Lt. Auskunft der HV sind aktuell keine offenen Forderungen ausständig. 
 

Stand der Reparaturrücklage  
Lt. Auskunft der HV beträgt der Rücklagenstand per 31.12.2023 rd. ,- (Rücklage allge-
mein) und 500,- (Rücklage Aufzug). 
 
Investitionen/Sanierungsarbeiten 
Lt. Auskunft der HV wurde die defekte Steigstrangabsperrung der Gasleitung saniert. Derzeit sind 
keine größeren Instandhaltungsarbeiten geplant bzw. beschlossen worden 

 
Ein außerbücherliches Sanierungsdarlehen ist lt. Auskunft der HV nicht vorhanden 
 
Hausbesorgerwohnung  
Bei der Wohnung W EG/6 handelt es sich um die Hausbesorgerwohnung. Lt. Auskunft der HV ist 
diese jedoch leerstehend. Nähere Auskünfte hierzu wurden nicht erteilt. 
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3.  
 
3.1.  
 
Der Verkehrswert wird gem. Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG 1992) wie folgt definiert 
 
§ 2 Abs 2 LBG 
Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Ge-
schäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 
 
§ 2 Abs 3 LBG 
Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei der 
Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 
 
Gem. ÖNORM B1802-1, 2022 Pkt 3.25 ist der Verkehrswert definiert als 
Preis, der bei einer Veräußerung der Liegenschaft im redlichen Geschäftsverkehr üblicherweise 
erzielt werden kann. 
 
Im ggst. Fall handelt es sich um 12 Wohnungen und ein Lager im Wohnungseigentum. Von den 
Wohnungen sind 6 unbefristet vermietet sind und 6 sind bestandfrei. Das Lager ist ebenfalls un-
befristet vermietet.   
 
Zumal aus Sicht eines präsumtiven Erstehers daher Renditeüberlegungen und die aus der Vermie-
tung der Bestandobjekte erzielbaren Erträge im Vordergrund stehen und das Ertragswertverfahren 
dem herrschenden Stand der Lehre bei der Bewertung von Ertragsobjekten entspricht, wird gene-
rell für die unbefristet vermieteten Bestandobjekte das Ertragswertverfahren gem.  
§ 5 LBG zur Berechnung des Verkehrswertes einer vermieteten Liegenschaft zur Anwendung ge-
bracht. 
 
Die bestandfreien bzw. leerstehenden Wohnungen sprechen prinzipiell sowohl Eigennutzer als 
auch Anleger ansprechen. Beim Erwerb von bestandfreien Eigentumswohnungen werden von Ei-
gennutzern in der Regel aber höhere Kaufpreise erzielt als von Anlegern. Unter dem Gesichtspunkt 

ertung der Eigennutzer in den Vordergrund zu stellen. 
 

Da aus Sicht eines Eigennutzers weniger Renditeüberlegungen, sondern die Nutzung zu Wohn-
zwecken im Vordergrund stehen und die Wiederbeschaffungskosten gleichwertiger Wohnungen 
für einen potentiellen Käufer von vorrangiger Bedeutung sind, ist für die Ermittlung des Verkehrs-
wertes das Sachwertverfahren in Anwendung zu bringen. 
 
Beim Sachwertverfahren wird der Sachwert zum Zeitpunkt der Bewertung, ausgehend von den 
Wiederbeschaffungskosten gleichwertiger Wohnungen samt anteiligem Grund und Boden, ermit-
telt. 
 
Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt auf Basis des Vergleichswertverfahrens gem. § 4 LBG 
und unter Zuhilfenahme nach Art, Lage und Beschaffenheit geeigneter Vergleichsobjekte. 
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3.2.  
 
Generelles 

tatsächlich erzielten Kaufpreisen bzw. Mieten vergleichbarer Liegenschaften ermittelt. Dieses 
Verfahren ist insbesondere zur Ermittlung des Verkehrswertes/Marktwertes unbebauter Liegen-
schaften sowie zur Ermittlung des Bodenwertes anzuwenden. Es setzt die sorgfältige Beobachtung 
der Marktentwicklung voraus. 
 
Bei der Beurteilung der Vergleichbarkeit sind die Einflussgrößen der Wertermittlung zu berück-
sichtigen. Abweichende Eigenschaften sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert begrün-

Quelle: Ö-NORM B 1802-1 
 
Da im Rahmen des Vergleichswertverfahrens der Wert unmittelbar aus dem Marktgeschehen ab-
geleitet wird, stellt dieses Verfahren das direkteste Wertermittlungsverfahren dar und ist im Zwei-
fel anderen Verfahren vorzuziehen. 
 
Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist das Vorhandensein vergleich-
barer Transaktionen in zeitlicher und räumlicher Nähe zum Stichtag und dem Bewertungsgegen-
stand. 
 
Bei der Auswahl der Vergleichsobjekte ist, soweit wie möglich auf eine Übereinstimmung hin-
sichtlich wertrelevanter Parameter zu achten. Abweichungen sind durch entsprechende Anpassun-
gen adäquat zu berücksichtigen. 
 
Anpassungen 
Die Anpassungen erfolgen erfahrungsgemäß, unter Anderem nach folgenden wertmaßgeblichen 
Parametern: 
 

 Stichtag 
 Lage 
 Lage im Gebäude (bei Objekten auf Multi-Tennant-Liegenschaften) 
 Größe 
 Konfiguration 
 Ausstattung (idR. bei Baulichkeiten) 
 Erhaltungszustand (bei Baulichkeiten) 
 Bebaubarkeit (bei Grund und Boden) 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anpassungen nur bedarfsweise vorzunehmen sind; sofern eine 
ausreichende Übereinstimmung gegeben ist oder die Abweichung als nicht wertmaßgeblich beur-
teilt wird, ist keine Anpassung vorzunehmen. 
 
Stichtagsanpassung 
Die Stichtagsanpassung erfolgt regelmäßig unter Zugrundelegung des Immobilien-Preisspiegels 
der WKO. Die Berechnung erfolgt (tageweise) interpoliert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die 
Erhebungen des, dem Immobilien-Preisspiegel zugrunde liegenden, Preisniveaus jeweils 1 Jahr 
vor der Publikation erfolgt. Insofern stellen die publizierten Werte das Vorjahresniveau dar. Dies 
findet im Rahmen der Stichtagsanpassung entsprechende Berücksichtigung. Die Werte für den 
jeweils aktuellen Stichtag (d.h. zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung) werden auf Basis der 
durchschnittlichen Steigerung der Vorjahreswerte antizipiert. Hinsichtlich der Stichtagsanpassung 
der Grundkostenanteile werden ergänzende auch noch die Entwicklungen des Baupreisindex für 
Wohnhaus- und Siedlungsbau berücksichtigt. Im ggst. Fall erfolgt die Stichtagsanpassung auf Ba-
sis des Immobilien-Preisspiegels. 
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sonstige Anpassungen
Hinsichtlich der übrigen Anpassungen werden sowohl der Bewertungsgegenstand als auch die 
Vergleichsobjekte anhand folgender Skala beurteilt und benotet:

Die Vergleichsobjekte werden dem Bewertungsgegenstand gegenübergestellt, wobei sich die An-
passungen auf Grundlage folgender Matrix ergeben:

Es wird darauf hingewiesen, dass die Höhe der maximal möglichen Anpassung auf Grundlage 
des Marktgeschehens eingeschätzt wird und gegebenenfalls von den oben beispielsweise darge-
stellten +/- 10 % abweichen kann.

In Bedarfs- und Ausnahmefällen kann von der oben beschriebenen Vorgehensweise abgewichen 
werden, wobei die Abweichungen individuell erläutert und ermittelt werden.
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Ausreißerprüfungen 
Sowohl das der Bewertung zugrunde gelegte Sample als auch das ermittelte Ergebnis ist auf die 
statistische Relevanz zu prüfen. Extrem gelegene Werte sind nicht für die Bewertung heranzuzie-
hen. Im Rahmen des Vergleichswertverfahrens erfolgen zwei Ausreißerprüfungen.  
 
In der Ausreißerprüfung I wird die erhobene Auswahl an Vergleichsobjekten überprüft. Ver-
gleichsobjekte die als Ausreißer zu beurteilen sind, werden aus der Bewertung ausgeschieden 
und nicht weiterverarbeitet. Nach Durchführung der Anpassungen werden die angepassten Ver-
gleichswerte erneut einer Ausreißerprüfung (Ausreißerprüfung II) unterzogen. 
 
 
3.3.  
 
Im Rahmen des Ertragswertverfahrens wird gemäß folgendem Schema vorgegangen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**     

 
V Vervielfältiger; p Kapitalisierungszinssatz; n Restnutzungsdauer in Jahren 
 
 
Rohertrag 
Sofern der Bewertungsgegenstand zum Stichtag noch längerfristig in Bestand gegeben ist, sind im 
Rahmen der Bewertung die tatsächlich erzielten Einnahmen auf ihre Marktangemessenheit zu prü-
fen und als Rohertrag in Ansatz zu bringen. Ist der Bewertungsgegenstand bestandfrei oder wird 
er kurzfristig freigemacht (zB befristeter Mietvertrag mit kurzer Restlaufzeit, Kündigung abseh-
bar), ist im Rahmen der Ertragswertermittlung ein (allenfalls fiktiv) nachhaltig erzielbarer Netto-
hauptmietzins anzusetzen.  
 
Sowohl die Marktgängigkeit eines tatsächlich erzielten Bestandzinses als auch die Nachhaltigkeit 
eines anzusetzenden Nettohauptmietzinses werden im Wege einer Marktanalyse  d.h. durch Er-
hebung und Analyse von vergleichbaren durchgeführten Transaktionen und/oder von vergleichba-
ren Angeboten  aus dem, zum Stichtag vorherrschenden Preisniveau abgeleitet. 
 
Bewirtschaftungskosten 
Als Bewirtschaftungskosten sind die, im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Bewirtschaf-
tung des Bewertungsgegenstandes entstehenden, nicht auf die Bestandnehmer überwälzbaren Kos-
ten anzusetzen. Im gegenständlichen Fall werden folgende Bewirtschaftungskosten angesetzt: 
 
Mietausfallswagnis 

Ertragswertverfahren 
  Jahresrohertrag 
- Bewirtschaftungskosten 
= Liegenschaftsreinertrag 
- Bodenwertverzinsung 
= Reinertrag der baulichen Anlagen 
x Vervielfältiger ** 
= Ertragswert der baulichen Anlagen 
+ Bodenwert 
= Ertragswert der Liegenschaft 
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Unter dem Mietausfallswagnis werden uneinbringliche Rückstände sowie die Kosten der Rechts-
verfolgung auf Zahlung aber auch die Leerstandskosten subsumiert. Da die exakte Höhe dieser 
Kosten im Vorhinein in der Regel nicht bekannt ist, werden diese als Wagnis, in Prozent des Roh-
ertrages in Abzug gebracht. Die Höhe orientiert sich primär an der Lage, der Nutzung sowie der 
Nutzbarkeit (Drittverwendungsfähigkeit) des Bewertungsgegenstandes. 
 
Das Mietausfallswagnis wird üblicherweise innerhalb folgender Bandbreiten angesetzt: 
 

Wohnobjekt 2,0 %  bis  4,0 % 
Büros und Geschäftslokale 3,0 %  bis  5,0 % 
Gewerblich genutzte Objekte 5,0 %  bis  10,0 % 

 
Die dargestellten Bandbreiten stellen durchschnittliche Erfahrungswerte dar. Der individuell ge-
wählte Ansatz kann aufgrund der jeweiligen Beschaffenheit des Bewertungsgegenstandes sowie 
der Höhe des erzielten/angesetzten Ertrages von den dargestellten Bandbreiten abweichen. 
 
Instandhaltungskosten 
Für die Beseitigung von baulichen Schäden sowie Schäden aus Witterung, Alterung und Abnut-
zung werden Instandhaltungskosten, in einer der Bauweise, dem Alter und der Nutzung des Bau-
werkes angemessenen Höhe in Abzug gebracht. 
 
Verwaltungskosten 
Die einem Vermieter verbleibenden und nicht auf die Mieter überwälzbaren Verwaltungskosten 
umfassen vor allem die Kosten der Jahresabrechnung, des Bilanzabschlusses usw. 
 
Kapitalisierungszinssatz (= Liegenschaftszinssatz gem. ÖNORM B 1802-1) 
Der Kapitalisierungszinssatz dient der Verzinsung der bewertungsmethodisch angesetzten  
(Rein-)Erträge und bildet das Risikoprofil des jeweiligen Bewertungsgegenstandes ab.  
 
Der Hauptverband der allg. beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs 
empfiehlt, folgende Kapitalisierungszinssätze anzusetzen: 
 

 
 

 
Festzuhalten ist, dass der Kapitalisierungs-/Liegenschaftszinssatz ausschließlich ein Instrument 
der Liegenschaftsbewertung darstellt und für die Marktteilnehmer de facto nicht von Relevanz ist. 
Marktteilnehmer kalkulieren die mit dem bewertungsgegenständlichen Objekt verbundenen Risi-
ken und Potentiale in Form einer Ertragsrendite. Diese unterscheidet sich vom Kapitalisierungs-
/Liegenschaftszinssatz insofern, als dass die Rendite folgende der Ertragswertmethode innewoh-
nende Vorgehensweisen nur implizit berücksichtigt: 
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- Trennung Grund & Boden/Baulichkeiten 
- Explizierter Ansatz der Restnutzungsdauer der Baulichkeiten 
- Expliziter Ansatz der Bewirtschaftungskosten 

 

Insofern orientiert sich der Kapitalisierungs-/Liegenschaftszinssatz an der marktseitig erwarteten 
Rendite und leitet sich auch aus dieser retrograd ab. 
 
Restnutzungsdauer 
Die gewöhnliche Nutzungsdauer ist die üblicherweise zu erwartende Zeitspanne von der Errich-
tung bis zum Ende der wirtschaftlich vertretbaren Nutzung. Diese hängt von der Nutzung, Bau-
weise und -art sowie der Wartung und Instandhaltung ab.  
 
In der Bewertungsliteratur werden, je nach Ausführung und Gebäudeart/Nutzung, folgende Nut-
zungsdauern (Auszug) empfohlen: 
 

Art der Baulichkeit übliche Gesamt- 
nutzungsdauer 

Ein- und Zweifamilienhaus  
 normale Bauausführung 60-70 Jahre 
 einfache Bauausführung 50-60 Jahre 
 Fertighäuser 60-70 Jahre 
 Fertighäuser auf Holzbasis 40-60 Jahre 
Mehrwohnungshäuser  
 Miet- und Eigentumswohngebäude 60-70 Jahre 
 Sozialer Wohnbau 50-60 Jahre 
 Altbau-/Gründerzeithäuser 100-150 Jahre 
Garagen  
 Garagen Massivbau 50-70 Jahre 
 Fertiggaragen 40-50 Jahre 
 Parkhäuser und Tiefgaragen 40-50 Jahre 
Büro- und Verwaltungsgebäude  
 je nach Bauausführung und Standort 40-60 Jahre 
Handelsimmobilien  
 Geschäftshäuser und Kaufhäuser 30-50 Jahre 
 Supermärkte 20-30 Jahre 
Gewerbe- und Industriegebäude  
 Fabrikgebäude und Werkhallen 30-50 Jahre 
 Lagerhallen und Logistikimmobilien 20-40 Jahre 
 Betriebsgebäude für besondere Zwecke 10-30 Jahre 
 Wellblechschuppen, Flugdächer, Holzschuppen, 
 Holzgebäude in einfacher Bauweise 20-30 Jahre 

Sonderimmobilien  
 Hotels 20-40 Jahre 
 Schulen 40-60 Jahre 
 Tankstellen 10-20 Jahre 
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3.4.  
 
Generelles 
Generell setzt sich der Sachwert einer Liegenschaft aus dem Bodenwert, dem Bauwert der Ge-
bäude und Außenanlagen sowie dem Wert sonstiger Bestandteile und des Zubehörs zusammen. 
Im Rahmen des Sachwertverfahrens wird nach folgendem Schema vorgegangen: 
 
 
 
 

Herstellungskosten (Neubaukosten) 
- Wertminderung wegen Baumängel und -schäden 
- Wertminderung wegen Alters 
- (gegebenenfalls) Zustandswertminderung (Heideck) 
= Bauwert der baulichen Anlagen 
+/- Besondere wertbeeinflussende Umstände (Baulichkeiten) 
= Wert des Gebäudes 
+ Bodenwert/-anteil 
= Sachwert der Liegenschaft 
+/- Sonstige wertbeeinflussende Umstände 
+/- Rechte/Lasten 
+/- Marktanpassung 
= Verkehrswert des Bewertungsgegenstandes 

 
Neubauwert 
Der Neubauwert wird aus den marktüblichen Herstellungskosten zum Bewertungsstichtag je Flä-
cheneinheit durch Vervielfachung ermittelt. Hierbei werden die, durch den Hauptverband der all-
gemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs publizierten, Emp-
fehlungen für Herstellungskosten für Wohngebäude zugrunde gelegt.  
 
Als Grundlagen werden die für das jeweilige Bundesland publizierten Werte herangezogen. All-
fällige, individuelle Gegebenheiten (Qualität der Ausstattung, Größe des Baukörpers, etc. werden 
entsprechend berücksichtigt. 
 
Baumängel und Bauschäden  
Sofern Baumängel oder Bauschäden festgestellt oder bekannt gemacht werden, sind entsprechende 
Sanierungskosten in Ansatz zu bringen. Werden Sanierungskosten bekannt gemacht oder liegen 
individuelle Offerte zur Beseitigung der Mängel vor, werden diese auf Plausibilität geprüft gege-
benenfalls der Bewertung zugrunde gelegt. 
 
Alterswertminderung 
Errichtungsjahr (real/fiktiv)  
Das Errichtungsjahr wird auf Basis vorhandener Unterlagen, Informationen und Auskünfte erho-
ben und ergibt sich in der Regel aus der Bau- oder Benützungsbewilligung. 
 
Werden Verbesserungen oder Modernisierungen am Bauwerk vorgenommen und präsentiert sich 
das Bauwerk in einem, gegenüber dem tatsächlichen Gebäudealter, jüngeren Zustand, kann be-
wertungsmethodisch eine Verlängerung der Restnutzungsdauer in Ansatz gebracht werden. Hierzu 
wird gegebenenfalls ein fiktives Errichtungsjahr ermittelt. 
 
Nutzungsdauer  
Siehe die vorangehenden Ausführungen unter Pkt. 3.3. 
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Die Alterswertminderung gibt die Wertminderung wieder, die durch das Altern sowie durch Ab-
nutzung der Bausubstanz entsteht und wird nach dem Verhältnis der Restnutzungsdauer und der 
Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen bestimmt. 
 
Für die Ermittlung stehen unterschiedliche Berechnungsmethoden zur Verfügung. 
 
Lineare Wertminderung  
Die lineare Wertminderung unterstellt einen gleichmäßigen, über die Gesamtnutzungsdauer ver-
teilten Wertverlust.  
Die Formel lautet: 

 
 
Progressive Wertminderung (Ross)  
Die Alterswertminderung nach Ross unterstellt einen progressiven Verlauf der Wertminderung, 
wobei die Wertminderung am Anfang der Nutzungsdauer vergleichsweise gering ist und mit zu-
nehmendem Alter stärker wird. 
Die Formel lautet: 

 
 W =  Wertminderung 
 A =  Alter des Gebäudes 
 GND =  Gesamtnutzungsdauer 
 
Zustandswertminderung nach Heideck 
Die Zustandswertminderung nach Heideck gibt die, über die übliche Alterswertminderung hinaus-
gehende Abnutzung der Substanz wieder. Hierbei werden die Baulichkeiten im Hinblick auf den 
Zustand benotet. 
 

 
 
Die Zustandswertminderung (ZWM) nach Heideck errechnet sich nach folgender Formel: 
 

 
 
Besondere wertbeeinflussende Umstände 
Sofern wertmaßgebliche Umstände nicht bereits bei der Ermittlung des Bodenwertes, des Bauwer-
tes, der Alterswertminderung, oder bei der Wertminderung wegen Baumängel und -schäden be-
rücksichtigt wurden, sind diese als besondere wertbeeinflussende Umstände in Ansatz zu bringen. 
 
Zu derartigen Umständen zählen beispielsweise: 
 
- Verlorener Bauaufwand 

Ein, der Bewertung methodisch zu unterstellende/präsumtive Käufer würde gegebenenfalls die 
Baulichkeiten, in Abweichung zu dem bewertungsrelevanten Bestand, nach seinen (geschmackli-
chen) Vorstellungen und nutzungstechnischen Anforderungen errichten. Insofern kann unter Um-
ständen ein Teil der tatsächlich getätigten Investitionen marktseitig nicht in voller Höhe abgegolten 
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klusiv ausgestattete Objekte zu.  
 

- Unorganischer Aufbau (ungünstiger Grundriss) 
Insbesondere durch Einbeziehung historischer Bausubstanz und/oder Erweiterung der Baulichkei-
ten in mehreren Ausbaustufen, aber auch durch mangelnde/fehlerhafte Planung können unter Um-
ständen ungünstige, die Funktionalität beeinträchtigende oder nicht zeitgemäße Grundrisslösungen 
entstehen. 
 

- Ungünstige Lageverhältnisse 
Grundsätzlich wirkt sich die Lage auf den Bodenwert der Liegenschaft aus. Fallweise kann darüber 
hinaus eine Diskrepanz zwischen der Qualität der Lage und Art, Umfang sowie Qualität der Bau-
lichkeiten entstehen (z.B. luxuriös ausgestattetes Objekt in der Nähe eines Industriegebietes). 
 

- Denkmalschutz 
Die Unterschutzstellung eines Gebäudes ist unter Umständen mit Einschränkungen der Nutzung 
und (insb.) der Umgestaltung verbunden. Gegebenenfalls kann eine Unterschutzstellung vom 
Markt, trotz allfälliger Einschränkungen als positiv beurteilt werden (z.B. bei Luxusimmobilien) 
und sich werterhöhen auswirken. 

 
 
 
 



  Seite 71 von 229 

Mag. Georg Strafella 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

4.  
 
4.1.  
4.1.1.  
 

Kriterium Beurteilung 

Lage der Liegenschaft  

Die ggst. Liegenschaft befindet sich im 8. Bezirk. Gute Erreichbar-
keit mittels öffentlicher Verkehrsmittel und Individualverkehrs. 
Die Parkplatzsituation ist in der direkten Umgebung sehr ange-
spannt, allerdings befinden sich in nächster/fußläufiger Entfernung 
diverse Parkgaragen. Tlw. überdurchschnittliche Lärmbelästigung 
durch Straßenverkehrslärmimmissionen. Die Lage der Liegen-
schaft für Wohn- und Geschäftszwecke kann innerhalb des Bezirks 
als gut bezeichnet werden. 

Größe/Konfiguration 
der Liegenschaft 

Die ggst. Liegenschaft EZ 667 bestehend aus dem GST 21, ist in 
leichter Hanglage gelegen, polygonal konfiguriert und weist gem. 
Grundbuch eine Fläche von 558 m² auf. Die Konfiguration ist 
durchschnittlich. Die Größe ist ebenfalls durchschnittlich. 

Ausstattung und  
Erhaltung Ge-
bäude/Bestandobjekte 

Auf der Liegenschaft befindet sich ein um 1862 erbautes Wohn- 
und Geschäftshaus. Das Gebäude verfügt über ein Kellergeschoß, 
4 Geschoße über Niveau (EG-3. OG) und ein nachträglich ausge-
bautes Dachgeschoß. Ein Aufzug ist vorhanden. Durchschnitt-
lich-gute Ausstattung und ordentlicher-guter Erhaltungszu-
stand. 

 
 
4.1.2.  
 

Lage im Gebäude 
Die ggst. Wohnung befindet sich im EG und ist ausschließlich stra-
ßenseitig (Skodagasse) ausgerichtet. Ein Aufzug ist vorhanden. 
Tlw. überdurchschnittliche Lärmbelästigung, durchschnittliche 
Belichtung der Zimmer. Mäßig-schlechte Lage im Gebäude. 

Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd. 42 m², die 
sich auf einen Vorraum (Gangküche), ein Bad mit WC, eine Küche 
und zwei Zimmer aufteilt. Zusätzlich gibt es lt. NWG noch ein Kel-
lerabteil mit 7,20 m² (WE-Zubehör). Durchschnittliche-markt-
gängige Größe und ansprechende Konfiguration.  

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem durch-
schnittlichen-ordentlichen Erhaltungszustand. Am Parkettbo-
den im 2. Zimmer sind starke Abnutzungen Schäden ersichtlich; 
Heizquelle fehlt; Raumwidmung tlw. abweichend..  

 
 
4.1.3.  
 

Lage im Gebäude 
Die ggst. Wohnung befindet sich im EG und ist straßenseitig (Sko-
dagasse) als auch lichthofseitig ausgerichtet. Ein Aufzug ist nicht 
vorhanden. Tlw. überdurchschnittliche Lärmbelästigung, durch-
schnittliche Belichtung. Mäßig-schlechte Lage im Gebäude. 
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Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd. 47 m², die 
sich auf einen Vorraum (Küche), ein WC, ein Bad, und 2 Zimmer 
aufteilt. Zusätzlich gibt es lt. NWG ein Kellerabteil mit 6,46 m² 
(WE-Zubehör). Durchschnittliche Größe und durchschnittliche 
Konfiguration.  

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem mäßigen-
durchschnittlichen Erhaltungszustand. Tlw. sind Schäden an 
den Wänden ersichtlich, keine Küchenausstattung & im Bad nur 
Waschbecken vorhanden;   

 
 
4.1.4.  
 

Lage im Gebäude 

Das ggst. Lager samt Lager befindet sich im EG und ist ausschließ-
lich straßenseitig (Skodagasse und Daungasse) ausgerichtet. Ein 
Aufzug ist vorhanden. Tlw. überdurchschnittliche Lärmbelästi-
gung, durchschnittliche Belichtung. Für Lager ansprechende 
Lage im Gebäude, jedoch nicht barrierefrei. 

Größe/Konfiguration  

Das ggst. Lager verfügt über eine Nutzfläche von insgesamt rd. 87 
m², die sich auf drei Lagerräume aufteilt. Zusätzlich gibt es lt. 
NWG ein Kellerabteil mit 5,42 m² (WE-Zubehör). Durchschnitt-
liche marktgängige Größe und durchschnittliche Konfigura-
tion.  

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Das ggst. Lager verfügt über eine mäßige Ausstattung und befin-
det sich insgesamt in einem mäßigen-durchschnittlichen Erhal-
tungszustand.  

 
 
4.1.5.  
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung befindet sich im EG und ist mit Ausnahme des 
WCs straßenseitig (Daungasse), auf den Hausgang und den Licht-
hof ausgerichtet. Ein Aufzug ist vorhanden. Tlw. überdurchschnitt-
liche Lärmbelästigung, durchschnittliche Belichtung. Mäßig-
schlechte Lage im Gebäude. 

Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd. 41 m², die 
sich auf einen Vorraum (Küche) mit Dusche, ein WC und 2 Zim-
mer8 aufteilt. Zusätzlich gibt es noch ein Kellerabteil mit 6,46 m² 
(WE-Zubehör). Durchschnittliche Größe und durchschnittliche 
Konfiguration.  

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung verfügt über eine unterdurchschnittliche 
Ausstattung und befindet sich insgesamt in einem ordentlichen 
Erhaltungszustand. Es gibt keine durchgehende Heizung (nur 
mobile Elektrokonvektoren).   

 
  

 
8 Das Schlafzimmer ist kein Aufenthaltsraum 
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4.1.6.  
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung befindet sich im EG und ist sowohl hof- als 
auch straßenseitig (Daungasse) und auf den Hausgang ausgerichtet. 
Ein Aufzug ist vorhanden. Keine überdurchschnittliche Lärmbeläs-
tigung, durchschnittliche Belichtung. mäßige Lage im Gebäude. 

Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd. 74 m², die 
sich auf eine Küche/Vorraum, zwei Durchgänge, ein Bad/WC, 2 
Zimmer und 2 Kabinette aufteilt. Zusätzlich gibt es lt. NWG Kel-
lerabteil mit 6,46 m² (WE-Zubehör). Durchschnittliche Größe 
und unterdurchschnittliche Konfiguration.  

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung verfügt aufgrund der Sanierungs-/ Umbaumaß-
nahmen des Mieters über eine durchschnittliche Ausstattung und 
befindet sich insgesamt in einem durchschnittlichen-ordentli-
chen tlw. unfertigen bzw. in Sanierung befindlichem Erhal-
tungszustand. Anm. Die Wohnung wurde als Kat D angemietet. 

 
 
4.1.7.  
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung befindet sich im 1. OG und ist straßenseitig 
(Skodagasse), auf den Hausgang und den Lichthof ausgerichtet. 
Ein Aufzug ist vorhanden. Tlw. überdurchschnittliche Lärmbeläs-
tigung, durchschnittliche Belichtung. Durchschnittliche-anspre-
chende Lage im Gebäude. 

Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd.  
66,29 m², die sich auf einen Vorraum, ein getrenntes Bad und WC, 
eine Küche und 2 Zimmer aufteilt. Zusätzlich gibt es lt. NWG ein 
Kellerabteil mit 7,13 m². Durchschnittliche Größe und anspre-
chende Konfiguration.  

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung verfügt über eine durchschnittliche-ordentli-
che Ausstattung und befindet sich insgesamt in einem ordentli-
chen Erhaltungszustand. Tlw. sind die Oberflächen etwas ver-
schmutzt bzw. stärker abgenutzt und sind tlw. Rissbildungen an 
den Wänden ersichtlich.  

 
 
4.1.8.  
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung befindet sich im 1. OG und ist sowohl hof- als 
auch straßenseitig (Daungasse) ausgerichtet. Ein Aufzug ist vor-
handen. Keine überdurchschnittliche Lärmbelästigung, durch-
schnittliche Belichtung. Durchschnittliche-ansprechende Lage 
im Gebäude. 

Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd. 57 m², die 
sich (abweichend vom Planstand) auf einen Vorraum (mit tlw. ein-
gezogener Zwischendecke), ein WC, eine Küche, ein Bad und 2 
Zimmer (jeweils mit tlw. eingezogener Zwischendecke) aufteilt. 
Zusätzlich gibt es ein Kellerabteil mit 3,56 m² (WE-Zubehör). 
Durchschnittliche Größe und durchschnittliche Konfiguration.  
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Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung verfügt über eine ordentliche Ausstattung 
und befindet sich insgesamt in einem guten Erhaltungszustand. 
Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) entspricht 
durchaus den Vorstellungen/ Erwartungen an modernes Wohnen, 
die Raumgestaltung nicht ganz. 

 
 
4.1.9.  
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung befindet sich im 1. OG und ist sowohl hof- als 
auch straßenseitig (Skodagasse) ausgerichtet. Ein Aufzug ist vor-
handen. Tlw. überdurchschnittliche Lärmbelästigung, durch-
schnittliche Belichtung. Durchschnittlich-gute Lage im Ge-
bäude. 

Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd. 82 m², die 
sich (tlw. abweichend vom Planstand) auf einen Vorraum, ein ge-
trenntes Bad u WC, eine Küche und 2 Zimmer aufteilt. Zusätzlich 
gibt es lt. NWG noch ein Kellerabteil mit 3,56 m² (WE-Zubehör). 
Durchschnittliche marktgängige Größe und durchschnittliche 
Konfiguration. 

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem durch-
schnittlichen bzw. sanierungsbedürftigen/in Sanierung befind-
lichen Erhaltungszustand. Die Oberflächen sind tlw. stark ver-
schmutzt, abgewohnt bzw. tlw. beschädigt. Die Sanitärausstattung 
sowie eine Küche fehlen gänzlich, die Anschlüsse sind jedoch vor-
handen.  

 
 
4.1.10.  
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung befindet sich im 2. OG und ist sowohl hof- 
(Lichthof) als auch straßenseitig (Skodagasse und Daungasse) , auf 
den Hausgang und den Lichthof ausgerichtet. Ein Aufzug ist vor-
handen. Tlw. überdurchschnittliche Lärmbelästigung, durch-
schnittliche-ansprechende Belichtung. Durchschnittlich-gute 
Lage im Gebäude. 

Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd. 166 m², 
die sich auf zwei Vorräume, ein getrenntes Bad und WC, eine Kü-
che und 5 Zimmer aufteilt. Zusätzlich gibt es lt. NWG noch ein 
Kellerabteil mit 9,28 m² (WE-Zubehör). Überdurchschnittliche 
(aber familientaugliche) Größe und mäßige-durchschnittliche 
Konfiguration (mehrere Durchgangszimmer). 

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem mäßigen-
durchschnittlichen Erhaltungszustand, ist abgewohnt und ver-
schmutzt. Zudem befindet sich übermäßig viel Hausrat in der Woh-
nung. Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) ist 
veraltet und entspricht nicht mehr den Vorstellungen/ Erwartungen 
an modernes Wohnen.  

4.1.11.  
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Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung befindet sich im 2. OG und ist sowohl hof- als 
auch straßenseitig (Skodagasse) ausgerichtet. Ein Aufzug ist vor-
handen. Tlw. überdurchschnittliche Lärmbelästigung, durch-
schnittliche Belichtung. Durchschnittlich-gute Lage im Ge-
bäude. 

Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd. 83 m², die 
sich (abweichend vom Plan) auf einen Vorraum, ein Bad u WC, 
eine Küche, einen Flur und 4 Zimmer aufteilt. Zusätzlich gibt es lt. 
NWG noch ein Kellerabteil mit 4,25 m² (WE-Zubehör). Durch-
schnittliche marktgängige Größe und durchschnittlich-anspre-
chende Konfiguration. 

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung verfügt über eine gute Ausstattung und befin-
det sich insgesamt in einem guten tlw. neuwertigen Erhaltungs-
zustand. Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) 
entspricht den Vorstellungen/ Erwartungen an modernes Wohnen. 

 
 
4.1.12.  
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung befindet sich im 3. OG und ist straßenseitig 
(Skodagasse), auf den Hausgang und den Lichthof ausgerichtet. 
Ein Aufzug ist vorhanden. Tlw. überdurchschnittliche Lärmbeläs-
tigung entlang der Skodagasse, gute Belichtung. Gute Lage im 
Gebäude. 

Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd.  
67 m², die sich auf einen Vorraum, eine Küche, ein getrenntes Bad 
und WC, sowie 2 Zimmer aufteilt. Zusätzlich gibt es lt. NWG ein 
Kellerabteil mit 4,25 m² (WE-Zubehör). Durchschnittliche 
marktgängige Größe und durchschnittlich-gute Konfigura-
tion.  

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung verfügt über eine ordentliche Ausstattung 
und befindet sich insgesamt in einem ordentlichen-sehr guten Er-
haltungszustand, tlw. leichte Schäden an den Oberflächenmateri-
alien ersichtlich. Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmateria-
len, etc.) entspricht mehr oder minder den Vorstellungen/ Erwar-
tungen an modernes Wohnen.  

 
 
4.1.13.  
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung befindet sich im 3. Stock und ist straßenseitig 
(Daungasse) und auf den Hausgang ausgerichtet. Ein Aufzug ist 
vorhanden. Keine überdurchschnittliche Lärmbelästigung, gute 
Belichtung. Gute Lage im Gebäude. 

Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd. 42 m², die 
sich auf einen Vorraum und 2 Zimmer aufteilt. Zusätzlich gibt es 
noch ein Kellerabteil mit 4,25 m². Insgesamt durchschnittliche 
Größe und durchschnittliche Konfiguration.  

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem tlw. noch un-
fertigen bzw. sanierten, Erhaltungszustand. Tlw. fehlen Boden-
beläge sowie die Sanitär-/Küchenausstattung (kein WC 
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vorhanden). Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, 
etc.) entspricht nicht den Vorstellungen/ Erwartungen an modernes 
Wohnen.  

 
 
4.1.14.  
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung befindet sich im 3. Stock und ist sie sowohl 
hof- als auch straßenseitig (Skodagasse) ausgerichtet. Ein Aufzug 
ist vorhanden. Tlw. überdurchschnittliche Lärmbelästigung ent-
lang der Skodagasse, gute Belichtung. Gute Lage im Gebäude. 

Größe/Konfiguration  

Die ggst. Wohnung verfügt über eine Nutzfläche von rd. 85 m², die 
sich (abweichend vom Plan) auf einen Vorraum, eine Küche, ein 
Bad und WC und 5 Zimmer aufteilt. Zusätzlich gibt es lt. NWG ein 
Kellerabteil mit 6,46 m² (WE-Zubehör). Insgesamt durchschnitt-
liche Größe und durchschnittlich-gute Konfiguration.  

Ausstattung und  
Erhaltungszustand 

Die ggst. Wohnung verfügt über eine(n) gute Ausstattung und be-
findet sich (bis auf Bad & Küche & Fenster) in einem sehr gu-
ten-sanierten Erhaltungszustand; an der Eingangstür sind zudem 
leichte Schäden ersichtlich; die Ausstattung (Technik/ Oberflä-
chenmaterialen, etc.) ist gut und entspricht insgesamtden Vorstel-
lungen/ Erwartungen an modernes Wohnen.  

 
 
4.2.  
 
Bei der Feststellung des Bodenwertes sind Wertkriterien wie örtliche Lage der Liegenschaft, ge-
gebene Aufschließung, Größe und Konfiguration der Grundstücksfläche, Bebaubarkeit, Ver-
kehrserschließung sowie unmittelbare und mittelbare Umgebung maßgebend. 
 
Für die Ermittlung des Bodenwertes der ggst. Liegenschaft wurden nachfolgende Vergleichsob-
jekte herangezogen.  
 

 
 
Wie in der vorangehenden Bodenwert-Tabelle ersichtlich, liegen die um wertbestimmende Unter-
schiede korrigierten Grundkostenanteile (Durchschnitt über alle Geschoße) für vergleichbare Lie-

091,-  2.647,-/m². Der Durchschnitt liegt bei  
rd. 359,-/m². Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es auf der ggst. Liegenschaft einen 
Personenaufzug gibt, werden für die Stockwerkslagen 2. OG bzw. 3. OG Faktoren von 1,10 bzw. 
1,20 berücksichtigt. Für die EG-Lagen wird für die Wohnnutzung ein Faktor von 0,75 bzw. für die 
Lagernutzung ein Faktor von 0,60 berücksichtigt. 
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4.1.  
4.1.1.  
 
Mietzinsbildung/Anwendungsbereich - allgemein 
Die ggst. Liegenschaft wurde mit einer Baubewilligung vor dem 8.5.1945 errichtet. Die ggst. Lie-

und 25 % Befristungsabschlag). Im Falle einer Neuvermietung ergeben sich somit prinzipiell fol-
gende Möglichkeiten der Mietzinsbildung: Richtwertmietzins für Wohnungen gem. §16 (2-4) 
MRG bzw. der angemessene Hauptmietzins gem. §16 (1) Z 1, 2 und 4 MRG (Vermietung zu 
Geschäfts-/Bürozwecken, Neuschaffung des Mietgegenstandes auf Grund einer nach dem 8. Mai 
1945 erteilten Baubewilligung durch Um-, Auf-, Ein- oder Zubau oder Großwohnung9 > 130m²), 
oder aber ein Kat D brauchbar/unbrauchbar-Mietzins. Für nachträglich errichtete/ausgebaute 
Dachgeschoße/Aufstockungen (ab 01.01.2002) kommt der freie Mietzins zur Anwendung (Teil-
anwendungsbereich). 
 
Die ggst. Liegenschaft liegt lt. Adressenverzeichnis10 bzw. Online-Abfrage11 nicht in einem miet-
rechtlichen Gründerzeitviertel ist gem. § 2 Abs 3 RichtWG. Für die ggst. Adresse wird gem. On-
line- 5,30/m²ausgewiesen.12 
 
Hinsichtlich der vermieteten Objekte(s) wird der Berechnung des Jahresrohertrages die zur Ver-
fügung gestellte Zinsliste zugrunde gelegt. (Ein) etwaige(r), nicht nachhaltig erzielbare(r) Miet-
zins(e) (overrented) oder (eine) unter einem nachhaltig erzielbaren Mietzins liegende Miete(n) 
(underrented) wird/werden über den Kapitalisierungszinssatz gem. LBG berücksichtigt.  
 
Die ggst. Wohnungen W EG/3A, W EG/4+5, W 1/7, W 1/10, W 2/13+14 und W 2/16 sowie das 
Lager EG/3 sind zum Stichtag jeweils auf Basis von unbefristeten Mietverträgen vermietet. Die 
Bestandsituation sowie die aktuellen Nettomietzinse und Jahresroherträge ergeben sich wie folgt:  
 

 
 

 
9 unter bestimmten Voraussetzungen 
10 in Dirnbacher/Heindl/Rustler, Der Richtwertmietzins, 1994 
11 https://mein.wien.gv.at/Meine-Amtswege/richtwert?subpage=/lagezuschlag/  
12 Seitens der Stadt Wien wird ergänzend wie folgt dazu ausgeführt: Ob er verlangt werden darf, hängt davon ab, ob das Gebäude 

in einer Gegend steht, die über- bzw. unterdurchschnittlich infrastrukturell gelegen ist. Der Lagezuschlagsrechner der Stadt 
Wien ist ein unverbindliches Service-Tool, das zu Transparenz und Überprüfbarkeit im Sinne der Mieter*innen und Vermie-
ter*innen beitragen soll. Die Verrechnung eines Lagezuschlags entspricht einer bundesgesetzlichen Materie. Die Stadt Wien 
trägt keine Verantwortung für die Verhältnismäßigkeit der sich daraus errechnenden Höhe des Lagezuschlags 

https://mein.wien.gv.at/Meine-Amtswege/richtwert?subpage=/lagezuschlag/
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Plausibilisierung 
Folgende Angebote von Lagerflächen bis 150 m² konnten im 8. Bezirk bzw. den umliegenden 
Bezirken recherchiert werden: 
 

 
 
 
4.1.2.  

 
Mietausfallswagnis 
Das Mietausfallswagnis deckt jenes Risiko ab, das auf Grund von uneinbringlichen Mietrückstän-
den, Mietkürzungen, Mietprozessen, Räumungsklagen sowie fluktuationsbedingten Leerständen 
entsteht. Die Höhe des Mietausfallswagnisses richtet sich u.a. nach der Lage und Nutzungsart der 
Liegenschaft, aber auch nach dem tatsächlich vorgeschriebenen Mietzins, etc. Im ggst. Fall ist das 
Mietausfallswagnis nach Ansicht des gef. SV für die einzelnen WE-Objekte in einer Bandbreite 
von 0,50 % bis 3,00 % in Ansatz zu bringen:  
 
Instandhaltungskosten 
Der Ansatz der Instandhaltungsaufwendungen berücksichtigt jene Kosten, die erforderlich sind, 
um eine ordentliche und brauchbare Nutzung der Liegenschaft zu gewährleisten. Die Nutzungs-
dauer einzelner Gebäudebestandteile entspricht nicht der Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes und 
deshalb sind diese in regelmäßigen Abständen zu erneuern (u.a. Leitungen, Fenster, Dach). Die 
tatsächlichen Instandhaltungskosten sind zunächst relativ gering und steigen mit dem Gebäudeal-
ter an. Um kalkulatorisch durchschnittliche Wertansätze in die Berechnung einfließen zu lassen, 
wird auf Erfahrungswerte zurückgegriffen. Die Instandhaltungskosten werden in Höhe von rd. 
12,- /m² p.a. in Ansatz gebracht. 

 
 

4.1.3. 13 
 
Der Kapitalisierungszinssatz dient der Verzinsung der bewertungsmethodisch angesetzten  
(Rein-)Erträge und bildet das Risikoprofil des jeweiligen Bewertungsgegenstandes ab.  
 
Der Zinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er wird in seiner reinen Form aus 
Marktdaten (also Kaufpreisen und den ihnen zugeordneten Reinerträgen) im Wege einer retrogra-
den Berechnung abgeleitet und bildet damit die regionale Immobilienmarktentwicklung ab. In der 
Berechnung wird daher jener Zinssatz angewendet, welcher der Kapitalverzinsung bei einer An-
lage dieser Kategorie im Geschäftsverkehr üblicherweise zukommt. 
 
Mit in die Betrachtung einzubeziehen sind die Objektart (Nutzungskategorie), die Mikrolage des 
Objektes, die Beschaffenheit der Immobilie, die Marktlage samt den grundsätzlichen Rahmenbe-
dingungen (unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen des MRG; mietrechtli-
che Gründerzeitlage) auf dem lokalen und überregionalen Immobilienmarkt, die 

 
13 entspricht dem Liegenschaftszinssatz lt. ÖNORM B 1802-1 
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Restnutzungsdauer, die Ortsgröße sowie die zum Wertermittlungsstichtag auf dem örtlichen 
Grundstücksmarkt herrschenden Verhältnisse. 
 
Für die gegenständliche Liegenschaft bzw. WE-Objekte wurde auf Basis der gegebenen Nutzun-
gen, unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Mieten der Zinssatz über einen Basiszinssatz 
und weitere Anpassungen/ Korrekturen abgeleitet. Eine Plausibilisierung des gewählten Liegen-
schaftszinssatzes ist u.a. mit Hilfe von veröffentlichten Richtwerten erfolgt14. Siehe hierzu auch 
die Empfehlungen des Hauptverbandes der allg. beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachver-
ständigen Österreichs unter Pkt. 3.2. 
 
Der Kapitalisierungszinssatz wird unter Berücksichtigung der tatsächlich vorgeschriebenen & er-
zielten Quadratmetermieten, etc. in Ansatz gebracht.  siehe die Ansätze in den Bewertungsta-
bellen.  
 

 
4.1.4.  
 
Die gewöhnliche Nutzungsdauer ist die üblicherweise erwartete Zeitspanne von der Errichtung 
des Gebäudes bis zum Ende seiner wirtschaftlich vertretbaren Nutzung: Diese hängt von der Nut-
zung, Bauweise und art sowie der Wartung und laufenden Instandhaltung des Gebäudes ab. Die 
gewöhnliche Nutzungsdauer beträgt rd. 100 Jahre. Ausgehend vom Zeitpunkt der Errichtung, einer 
laufenden Instandhaltung und dem aktuellen Erhaltungszustand des Gebäudes kann von einer 
Restnutzungsdauer von rd. 60 Jahren ausgegangen werden. 
 
 
4.1.5.  
 
Aus dem Kapitalisierungszinssatz und der Restnutzungsdauer leitet sich der Vervielfältiger nach 
folgender Formel ab: 

    

 Vervielfältiger   Kapitalisierungszinssatz   Restnutzungsdauer in Jahren 
 
 
4.2.  
4.2.1.  
 
Der Neubauwert inklusive USt. je m² Nutzfläche wird nach den ortsüblichen und angemessenen 
Herstellungskosten für Eigentumswohnungen dieser Art und Ausstattung ermittelt. Im Zuge der 
Ermittlung des Herstellungswertes der vorhandenen Baulichkeiten der ggst. Liegenschaft wird im 
ggst. Fall nach den Empfehlungen des Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Sachverständigen Österreichs vorgegangen, die dieser in Zusammenarbeit mit seinen 
Landesverbänden und dem SV-Büro Orlainsky/Steppan für den mehrgeschoßigen Wohnbauwie 
erarbeitet hat.  siehe Popp, Empfehlungen für Herstellungskoten, in 

 
 

 
14 Studien von Simon/Kleiber, Vogels, Ross/Brachmann/Holzner, Veröffentlichungen des Hauptverbandes der allg. beeid. und 

gerichtlich zertifizieren Sachverständigen Österreichs, Kranewitter, weitere Fachliteratur sowie Vergleichstransaktionen. 
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Quelle: Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, 02/2023 

 
Demnach ist je nach Gebäudeteil/Gewerk und Ausstattungsqualität eine Punktzahl zu vergeben. 
Hierbei wird von folgendem Schema ausgegangen: 
 

 Standard etwa nach Wohnbauförderungslinien (Mindest-
ausstattung), keine Individualausstattung, zeitgemäße Bauweise, bauphysikalische Mindestwerte 
nachjeweiliger Norm (Normalverbraucher) 
 

 Gediegene Ausführung, jedoch ohne wesentliche 
Luxuskomponenten und Designerelemente, sehr gute aktuelle bauphysikalische  Eigenschaften 
und Installationsqualität, wirtschaftlicher Energiebedarf. 
 

Architektendesign, energiesparende solide Bauweise, 
zusätzliche Energiequellen, Installationen solide und sehr umfangreich, beste Ausstattung, 
Luxuskomponenten. 
Die durchschnittlichen Herstellungskosten für den Stichtag ermitteln sich durch Interpolation der 
vorgegebenen Werte gem. den Empfehlungen für die unterschiedlichen Ausstattungskategorien. 
Unter Berücksichtigung der anteiligen Allgemeinflächen und Außenanlagen ergeben sich die Her-
stellungskosten iHv.  4.000,-/m² Nutzfläche (1. OG). Unter Berücksichtigung der niedrigeren 
Raumhöhen werden für die übrigen Geschoße -/m² in Ansatz gebracht. Für die Wohnung 
Top 19 werden unter Berücksichtigung der vorhandenen Ausstattung -/m² in Ansatz ge-
bracht. 
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4.2.2.  
 
Wie bereits ausgeführt, verfügt das ggst. Gebäude über eine durchschnittlich-gute Ausstattung 
und befindet sich in einem ordentlichem-gutem Erhaltungszustand.  
 
Die ggst. Wohnung W EG/1 befindet sich insgesamt in einem durchschnittlichen-ordentlichen, 
tlw. aber noch unfertigen Erhaltungszustand. Für die Fertigstellung werden Kosten in iHv. rd.  

15.000,- inkl. 20 % USt. in Ansatz gebracht. 
 
Die ggst. Wohnung W EG/2 befindet sich insgesamt in einem mäßigen-durchschnittlichen Erhal-
tungszustand. Für die Fertigstellung werden Kosten in iHv. rd. 38.000,- inkl. 20 % in Ansatz 
gebracht. 
 
Die ggst. Wohnung W 1/11 befindet sich insgesamt in einem durchschnittlichen/ sanierungsbe-
dürftigen bzw. in Sanierung befindlichen Erhaltungszustand. Für die Fertigstellung werden Kos-
ten in iHv. rd.  82.500,- inkl. 20 % USt. in Ansatz gebracht. 
 
Die ggst. Wohnung W 3/19 befindet sich insgesamt in einem tlw. noch unfertigen (vom Konsens 
abweichenden) bzw. tlw. sanierten Erhaltungszustand. Für den Rückbau zur Konsensherstellung 
werden Kosten in iHv. rd.  1o.000,- inkl. 20 % USt. in Ansatz gebracht. 
 
Die ggst. Wohnung W 3/21 verfügt über eine(n) gute Ausstattung und befindet sich in einem sehr 
guten-sanierten Erhaltungszustand. Tlw. sind an den Fenstern und an der Eingangstür leichte Schä-
den ersichtlich. Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) ist gut und entspricht den 
Vorstellungen/ Erwartungen an modernes Wohnen. Diese Umstände werden im jeweils Rahmen 
der Zustandswertminderung nach HEIDECK berücksichtigt.  
 
Die ggst. Wohnung W 17 sowie die Wohnung W 21 befinden sich insgesamt in einem ordentli-
chen15-sehr guten bzw. sehr guten/sanierten/neuwertigen Erhaltungszustand (Ausnahme Kü-
che/Bad) und die Oberflächenmaterialien und die (techn.) Ausstattung entsprechen (mehr oder 
minder) den Anforderungen an modernes Wohnen (siehe auch Ausführungen im Befund). Diese 
Umstände werden im Rahmen der Zustandswertminderung nach HEIDECK berücksichtigt.  
 
Die vermieteten WE-Objekte entsprechen hinsichtlich Ausstattung und Zustand nur mehr tlw. der 
Situation zum Anmietungszeitpunkt. Tlw. sind nachträgliche Sanierungen/Umbauten durch 
die/auf Kosten der Mieter erfolgt. 
 
 
4.2.3.  
 
Der Alterswertminderung wird im ggst. Fall die lineare Abschreibung zugrunde gelegt.  
 
 
4.2.4.  
 
Siehe u.a. Pkt. 4.1.4.  

 
15 Vereinzelt sind kleinere Schäden, speziell im Bereich der Fenster sichtbar, Bodenbelag nicht saniert, etc. 
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4.2.5.  
 
Die Zustandswertminderung (ZWM) nach Heideck errechnet sich nach folgender Formel: 
 

 
Die Zustandsnoten (ZN) werden wie folgt klassifiziert: 
 

 
 
Auf Basis der vorangehenden Ausführungen werden die Zustandsnoten in Ansatz gebracht  
siehe hierzu die entsprechenden Bewertungstabellen. 
 
 
4.2.6.  
 
Verlorener Bauaufwand  
Die Berücksichtigung des verlorenen Bauaufwandes basiert auf der Überlegung, dass bei einem 
Verkauf des ggst. Superädifikates ein Teil der Baukosten dadurch verlorengeht, da ein präsumtiver 
Käufer das Objekt entsprechend seinen Bedürfnissen anders gebaut hätte (Ausrichtung/Position 

Objekt den geschmacklichen und bautechnischen Vorstellungen des nachfolgenden Käufers nicht 
16 (nicht mehr ganz aktuelle Oberflächengestaltung/Optik; etc.). Im ggst. Fall 

wird für die Wohnung W 3/17 ein Abschlag für besondere wertbeeinflussende Umstände iHv. 
5,00% von den Herstellungskosten in Ansatz gebracht und für die Wohnung W 3/21 ein Abschlag 
von 1,00%.  
 
 
 
4.3.  
 
A2-Blatt: 
 

 
 

A2-LNR 1: Erbauung eines Hauses auf GST 215 
Die ggst. Liegenschaft war/ist bebaut. Die ggst. Eintragung ist nicht (mehr) bewertungsrelevant.  
 
A2-LNR 4: Verpflichtung zur Herstellung des endgültigen Gehsteiges 
Der Gehsteig wurde mit Bescheid vom 03.07.2013 in die Erhaltung durch die Stadt Wien über-
nommen. Die ggst. Eintragung ist daher nicht bewertungsrelevant.  

 
16 vgl. Kranewitter: Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, S. 82 
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A2-LNR 1: Verwalter der Liegenschaft  
Die Hausverwaltungen haben zwischenzeitlich mehrfach gewechselt. Die ggst. Eintragung hat 
keinen Einfluss auf den Verkehrswert und ist daher nicht bewertungsrelevant.  
 
C-Blatt: 
 

 

 
 

C-LNR 14: Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen  
Gem. Pkt. 3.1. des Wohnungseigentumsvertrages erfolgt die Aufteilung der liegenschaftsbezoge-
nen Aufwendungen (Rücklagenbeiträge, Betriebskosten und sonstige Aufwendungen) der ggst. 
Liegenschaft im Verhältnis der Nutzfläche. Die ggst. Eintragung keinen Einfluss auf den Ver-
kehrswert der ggst. WE-Objekte und ist daher nicht bewertungsrelevant.  
C-LNR 24: Pfandrecht 
Die Bewertung erfolgt ohne Berücksichtigung geldwerter Rechte und Lasten. Das ggst. Pfandrecht 
ist daher nicht bewertungsrelevant.  
 
Außerbücherliche Rechte/Lasten 
Bestandverhältnisse. Lt. Auskunft der BH-Abt. 34 der MA 6 bestehen für die ggst. WE-Objekte 
25.11.2024 keine offenen Forderungen an Grundbesitzabgaben oder Wasser-Abwassergebühren. 
 
 
4.4.  
 
Marktsituation - Marktberichte 
(Eigentums-)Wohnungen waren bis 2022 in Wien stark nachgefragt. Lt. dem Ersten Wiener Woh-
nungsmarktbericht 2024 (EHL) beweg(t)en sich die Preise für Bestandswohnungen, innerhalb des 
8 5.700,- /m². 
 

 
Quelle: Erster Wiener Wohnungsmarktbericht, Ausgabe 2024, EHL 

 



  Seite 84 von 229 

Mag. Georg Strafella 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Gemäß dem Wiener Wohnungsatlas Herbst 2024 (Otto Immobilien) lagen/liegen die (Angebots-) 
Preise für Wohnungen im 8 6.839,- /m² für Bestandsimmobilien sowie bei  

12.839,- /m² bei Neubau-/Erstbezugsimmobilien. Hinsichtlich der tatsächlich erzielten Verkaufs-
5.579,- 8.407,- /m². 

 
Marktsituation (Angebot/Nachfrage)  
Der 8. Bezirk ist bei Wohnungssuchenden sehr beliebt. Zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung 
stehen auf den verschiedenen Internet-Plattformen im 8. Bezirk rd. 110 Wohnungen (inkl. Mehr-
fachnennungen) zum Verkauf, davon rd. 100 Wohnungen mit einer Größe bis rd. 90 m². Nachfol-
gend ein Auszug vergleichbarer Angebote aus der Umgebung (Altbau, guter Zustand/saniert): 
 

 
 
Transaktionen auf der ggst. Liegenschaft bzw. im 8. Bezirk  
Auf der ggst. Liegenschaft fand seit 2023 Jahren nur eine Kauftransaktionen statt (farblich mar-
kiert). Folgende Kauftransaktionen von bestandfreien Altbauwohnungen konnten im Bezirk re-
cherchiert seit 2023 recherchiert werden: 
 

 
 
Transaktionen von Lagerflächen im 8. Bezirk 
Folgende Transaktionen von Lagerflächen konnten im 8. Bezirk und den umliegenden Bezirken 
seit 2023 bis aktuell recherchiert werden: 
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Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO)17 
Die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat zur Begrenzung der systemischen 

-Immobilienfi-
nanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM- ung im Bun-
desgesetzblatt in Rechtskraft getreten ist. Mit dieser Verordnung setzt die FMA die Empfehlungen 
und Vorgaben des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) um. Die Verordnung ist rechtlich ver-
bindlich ab 01.08.2022 auf neu vereinbarte private Wohnimmobilienfinanzierungen anzuwenden. 
 

bilienfinanzierung angesichts von Immobilienpreisboom, Zinswende, fragilem wirtschaftlichen 
tand der FMA, Hel-

 
 
Eckpunkte der neuen Vergabestandards 
Entsprechend der Empfehlungen des FMSG und aufbauend auf einem Gutachten der Oesterrei-
chischen Nationalbank (OeNB) hat die FMA daher folgende Obergrenzen für die Vergabe von 
Wohnimmobilienfinanzierungen erlassen: 
 

 Eine maximale Beleihungsquote von 90 %, wobei den Kreditinstituten ein Ausnahmekon-
tingent von 20 % zugestanden wird. 

 Eine Schuldendienstquote von maximal 40 % (Ausnahmekontingent: 10 %). 
 Eine Laufzeit von maximal 35 Jahren (Ausnahmekontingent 5 %). 
 Insgesamt dürfen aber bei einem Kreditinstitut maximal 20 % aller Kredite eine der Ober-

grenzen überschreiten. 
 Um Renovierungen und Sanierungen  insbesondere den Umstieg von fossilen auf erneu-

erbare Energieträger  zu erleichtern, sind Finanzierungen bis zu einer Geringfügigkeits-
 

 
Marktsituation (zum Stichtag/aktuell)  
Festzuhalten ist, dass sich die Rahmenbedingungen am österreichischen Immobilienmarkt ins-be-
sondere seit dem zweiten Halbjahr 2022 stark verändert haben. Bis September 2023 hat die Euro-
päische Zentralbank den Leitzins in 10 Schritten auf den Höchststand von 4,50% erhöht. Per Juni 
2024 wurde der Leitzinssatz erstmals wieder auf 4,25% gesenkt und Per Juni 2024 wurde der 
Leitzinssatz erstmals wieder auf 4,25% gesenkt und danach noch weitere siebenmal auf nunmehr 
2,15%.  
Zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung ist seitens der Marktteilnehmer eine deutliche Zurück-
haltung erkennbar. Unklar ist zum Stichtag, ob diese Situation zu einer mittelfristigen Senkung 

 
17 Quelle: https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von-
wohnimmobilien-kim-vo/ vom 22.06.2022 

https://www.fma.gv.at/fma-erlaesst-verordnung-fuer-nachhaltige-vergabestandards-bei-der-finanzierung-von
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der am Markt erzielbaren Preise führt oder ob es sich lediglich um ein vorübergehendes Aussetzen 
des Marktes handelt.  
 

Aufgrund der, zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung bestehenden Entwicklungen lassen sich 
unverhältnismäßige Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftssituation  und daraus resultie-
rende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt nicht einschätzen. Die Bewertung erfolgt unter der 
Prämisse, dass allfällige, zum Stichtag vorhandene Beeinträchtigungen des Marktes nur temporär 
sind. Da längerfristige Auswirkungen allfälliger Marktbeeinträchtigungen nicht vorweggenom-
men werden können, wird  im Hinblick auf bewertungsimmanente, durch den SV vorzunehmende 
Prognosen  eine Normalisierung des Marktgeschehens hinsichtlich der wertrelevanten Parameter 
(z.B. Fremdkapitalkosten, Inflation, Mietniveau, Baukosten, usw.) bewertungsmethodisch unter-
stellt. Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen ist hinsichtlich des stichtagsbezogen 
ermittelten Verkehrswertes davon auszugehen, dass es am Markt zu einer höheren Volatilität der 
Immobilienwerte und zu längeren Verwertungszeiträumen kommt.  
 
Marktanpassungsabschlag  baurechtlicher Konsens/Abweichung Nutzwertgutachten 
Wie bereits vorangehend ausgeführt, sind in einem Großteil der ggst. Wohnungen die innere 
Raumeinteilung und auch div. Raumwidmungen abgeändert. Hierzu finden sich allerdings keine 
Unterlagen im Bauakt. Der IST-Zustand stimmt somit nicht mit dem baulichen Konsens und tlw. 
auch nicht mit dem Nutzwertgutachten/wohnungseigentumsrechtlichen Konsens überein. Im ggst. 
Fall ist für die Konsensthematik (Baurecht bzw. Wohnungseigentum) jeweils ein Marktanpas-
sungsabschlag von 2,50% vorzunehmen. Im Fall von Wohnung W 3. OG/19 wird für die Kon-
sensthematik und die ggf. damit verbundenen Problemstellungen im Falle einer zukünftigen Aus-
stattungsverbesserung (Bad-/WC-Einbau) ein Marktanpassungsabschlag von insgesamt 10% vor-
genommen.  
 
Marktanpassungsabschlag  Kellerabteile 
Wie bereits ausgeführt, fehlen die Informationen hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung der Kel-
lerabteile (WE-Zubehör) und stimmt die vorgefundene Nummerierung/Situierung nicht mit den 
vorliegenden Plangrundlagen zusammen. Darüber hinausgehende Unterlagen im Sinne einer Be-
nützungsregelung/eines Kellerplans mit aktueller Zuordnung der einzelnen Kellerabteile liegen 
dem gef. SV ebenso wenig vor. Für die damit verbundenen Risiken/die Rechtsunsicherheit wird 
ein zusätzlicher Marktan -/m² Kellerfläche vorgenommen. 
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5.  
 
5.1.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 28, 29/1516 Anteile, verbunden mit WE an W EG/1, K.Abt. 1, 
auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  
1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 

 
 152.000,-. 
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5.2.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 29, 31/1516 Anteile, verbunden mit WE an W EG/2, K.Abt. 2, 
auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  
1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 

 
 144.000,-. 
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5.3.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 30, 53/1516 Anteile, verbunden mit WE an  
Lager EG/3, K.Abt. 13, auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  

1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 
 

 128.000,-. 
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5.4.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 31, 7/379 Anteile, verbunden mit WE an W EG/3A, K.Abt. 3,  
auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  
1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 

 
 77.600,-. 
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5.5.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 32, 41/1516 Anteile, verbunden mit WE an W EG/4+5, K.Abt. 
4,  

auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  
1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 

 
 112.000,-. 
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5.6.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 33, 57/1516 Anteile, verbunden mit WE an W 1/7, K.Abt. 7,  
auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  
1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 

 
 214.000,-. 
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5.7.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 34, 47/1516 Anteile, verbunden mit WE an W 1/10, K.Abt. 
10, auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  

1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 
 

 80.500,-. 
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5.8.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 35, 83/1516 Anteile, verbunden mit WE an W 1/11, K.Abt. 
11, auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  

1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 
 

 309.000,-. 
 

 
 



  Seite 95 von 229 

Mag. Georg Strafella 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

5.9.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 36, 40/379 Anteile, verbunden mit WE an  
W 2/13+14, K.Abt. 14, auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  

1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 
 

 234.000,-. 
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5.10.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 37, 18/379 Anteile, verbunden mit WE an W 2/16, K.Abt. 16,  
auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  
1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 

 
 117.000,-. 
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5.11.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 38, 65/1516 Anteile, verbunden mit WE an W 3/17, K.Abt. 
17,  

auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  
1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 

 
 314.000,-. 

 
 
 



  Seite 98 von 229 

Mag. Georg Strafella 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

5.12.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 39, 31/1516 Anteile, verbunden mit WE an W 3/19, K.Abt. 
19,  

auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  
1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 

 
 162.000,-. 
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5.13.  
 

 
 
 

Der Verkehrswert der BLNR 40, 83/1516 Anteile, verbunden mit WE an W 3/21, K.Abt. 5,  
auf der Liegenschaft GB 01005 Josefstadt, EZ 667, an der Adresse  
1080 Wien, Daungasse 5 ident Skodagasse 24, beträgt zum Stichtag 

 
 419.000,-. 

 
 
 
 
 
Wien, am 06.07.2025 
 

 
Mag. Georg Strafella 
Immobiliensachverständiger 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger  
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6.  
 
6.1.  
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6.2.  
 
Lt. Auskunft des Bundesministeriums für Finanzen, Finanzamt Österreich, Dienstelle FA03/Team 
Private 03, beträgt der gesamte Einheitswert für die ggst. Liegenschaft EZ 667 KG Josefstadt (er-
fasst im EWAZ 06 035-2- -. Der Bodenwert beträg  
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6.3.  
 
Außenansichten und Allgemeinteile 
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Keller & Kellerabteile 
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Innenansichten Wohnung W EG/1 
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Innenansichten Wohnung W EG/2 
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Innenansichten Lager EG/3 
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Innenansichten Wohnung W 1/7 
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Innenansichten Wohnung W 1/10 
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Innenansichten Wohnung W 1/11 
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Innenansichten Wohnung W 2/16 
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Innenansichten Wohnung W 3/17 
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Innenansichten Wohnung W 3/19 
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Innenansichten Wohnung W 3/21 
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6.4.  
 
Baubewilligung Erbauung eines 3 Stock hohen Wohnhauses, 31.08.1862 
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Bewilligung Planauswechslung, 13.07.1863 
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Bewohnungs- und Benützungskonsens für das erbaute Wohnhaus, 24.07.1863
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Baubewilligung Dachgeschoßausbau, 17.10.1994



Seite 142 von 229

Mag. Georg Strafella
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Baubewilligung Bauliche Änderungen im EG, 1., 2. und 3. Stock, 09.08.1995
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Nachträgliche Baubewilligung 1. Planwechsel und Zubau, 27.06.2002



Seite 144 von 229

Mag. Georg Strafella
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Baubewilligung Bauliche Änderungen Wohnung Top 19, 08.07.2004
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6.5.  
 

 
Lageplan (Auswechslungsplan Juni 2002) 

 

 
Ansicht Skodagasse (Einreichplan Juli 1974) - Fassadensanierung 
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Ansicht Skodagasse (Auswechslungsplan Juni 2002) 

 

 
Ansicht Daungasse (Auswechslungsplan Juni 2002) 

 

 
Hofansicht Nord / Hofansicht Ost (Auswechslungsplan Juni 2002) 
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  Schnitt A-B (Bestandsplan Jänner 2003) 
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Grundriss Kellergeschoß (Bestandsplan Jänner 2003) 
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Grundriss Erdgeschoß (Einreichplan August 1995) 
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Grundriss 1. Stock (Einreichplan August 1995) 
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Grundriss 2. Stock (Einreichplan August 1995) 
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Grundriss 3. Stock (Einreichplan August 1995) 
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Grundriss Wohnung Top 19 (Einreichplan Juli 2004) 
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6.6.  
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6.9.  
6.9.1.  
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6.10.1.  
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